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Verhalten von Ottokraftstoff bei über zehnjähriger Tanklagerung 

Von ORR Dr.-lng. W. Sch rödter und Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. G. Mirisch, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) , Berlin 

DK 665.733.035: 621.796"45-10" 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 8 (1978) Nr. 4 S. 164/ 168 

Manuskript-Eingang 5. Oktober 1978 

Inhaltsangabe 

Für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugemissionen wurden 1967 rund 400.000 Liter Ottokraftstoff (Super) in 
einem Stahltank eingelagert. Es wird über die Lagerbedingungen , die Verdampfungsverluste und die Veränderungen der Kennwerte 
des Kraftstoffes während der über zehnjährigen Lagerzeit berichtet. 

Bei den beschriebenen Lagerbedingungen lagen die Verdampfungsverluste bei rund 1,6 % im Jahr. Ein Vergleich der gemessenen mit 

den berechneten Verdampfungsverlusten zeigt eine gute Übereinstimmung . Die festgestellten Veränderungen der Kennwerte des 
Kraftstoffes sind für die motorische Verbrennung praktisch ohne großen Einfluß. 

Ottokraftstoff- Kraftstofflagerung - Verdampfungsverluste 

1. Einleitung 

Aufgrund eines am 15. 4. 1967 auf unbestimmte Zeit ge
schlossenen Vertrages zwischen der Bundesanstalt für Mate
rialprüfung (BAM) , Berlin , und dem Bundesgesundheitsamt 
(BGA), Berlin, auf der einen Seite und der Firma Deutsche 
Shell Aktiengesellschaft, Hamburg , auf der anderen Seite 
wurden im April 1967 etwa 400.000 Liter Ottokraftstoff 
(Super), Sommerware, butanarm, in einem für die Lagerung 
von Vergaserkraftstoff geeigneten , auf dem Gelände eines 
Tanklagers in Berlin befindlichen Stahltank eingelagert. Die
se Kraftstoffmenge von einwandfreier handelsüblicher Qua
lität wurde mit einer Lieferung in den Tank zur Einlagerung 
gebracht. Die Firma Shell hatte sich verpflichtet , den Be
stand an Ottokraftstoff für die Dauer des Vertrages nicht 
ohne Zustimmung der Vertragspartner BAM/ BGA zu verän
dern oder einem anderweitigen Verbrauch zuzuführen und 
den Inhalt des Tanks bis zur Tankwagenabgabe jeweils ge
trennt von anderen Vergaserkraftstoffen zu fördern. Von 
der BAM und dem BGA wurden über einen Zeitraum von 
mehr als zehn Jahren sukzessiv bestimmte Mengen Kraft
stoff abgenommen und für mehrere Forschungsvorhaben 
auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugabgase verwendet. 

Nach einem Erlaß des Bundesministers für Finanzen vom 
27. September 1967 durften die etwa 400.000 Liter Kraft
stoff unversteuert bezogen und steuerbegünstigt verwendet 
werden unter den Bedingungen, daß der Kraftstoff nur für 
bestimmte Versuchszwecke Verwendung finden sollte und 
der Verbrauch der zollamtlichen Steueraufsicht zu unter
liegen hatte. Die Nachweisung der Vorratshaltung (Be
standsfeststellung) hinsichtlich des Lagertanks wurde durch 
die kaufmännische Mengenbuchhaltung des Tanklagers der 
Firma Shell vorgenommen. Den Nachweis über die Verwen
dung und den Verbrauch der jeweils von der BAM oder 
dem BGA abgenommenen Kraftstoffmengen mußte die 
BAM führen . 

Während der jetzt mehr als zehnjährigen Lagerung des 
Kraftstoffes wurden seine chemische Zusammensetzung 
und physikalischen Eigenschaften sowohl seitens der Mine
ralölfirma als auch der BAM in bestimmten Zeitabständen 
untersucht, um die im Laufe der Zeit durch die Entnahme 
von Teilmengen, die Atmung des Tankbehälters und even
tuelle Alterungsprozesse bedingten Veränderungen feststel
len zu ·können . über die Bedingungen der Lagerung, die Zu
sammensetzung und die Eigenschaften des eingelagerten 
Kraftstoffes und deren Veränderungen während der langen 
Lagerzeit wird im folgenden berichtet. 
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2. Tankbehälter 

Der für die Lagerung der etwa 400.000 Liter Ottokraftstoff 
benötigte Lagertank wurde mit den erforderlichen Abgabe
vorrichtungen von der Firma Deutsche Shell Aktiengesell
schaft , Hamburg, auf Mietbasis zur Verfügung gestellt. Bei 
diesem im Shell-Großtanklager in Berlin-Spandau stehenden 
Lagertank handelt es sich um einen o herirdischen Fest dach
tank aus Stahl ohne Schwimmdecke. Der Durchmesser des 
Tanks beträgt 9 ,0 m, die Höhe 7,2 mundsein Fassungsver
mögen 430,3 m 3

. Das Baujahr des Behälters ist 1927 . Tank
konstruktionszeichnungen liegen nicht mehr vor, da es sich 
hier um eine Behälterausführung von vor 1939 handelt . Die 
Tankentlüftung geschieht durch zwei auf dem Tankdach an 
gegenüberliegenden Seiten befindliche flüssigkeitsbelastete 
Membranventile mit NW 100, deren Einstellung für Über
druck bei 686,5 Pa (70 mm WS) und für Unterdruck bei 
343 Pa (35 mm WS) liegt. Der Außenanstrich des Tanks hat 
die Farbe Hellgrau. 

In den beschriebenen leeren und gesäuberten Lagertank 
wurden am 28. 4. 1967 409 .500 LiterOttokraftstoff(Qua
lität Super) eingefüllt . Von dieser Menge wurden bis zum 
Jahr 1977 in unterschiedlichen Zeitabständen insgesamt 
64.660 Liter von der BAM oder dem BGA entnommen. 

3. Eingelagerter Kraftstoff 

Der Ende April 1967 eingelagerte Ottokraftstoff entsprach 
den Normalwerten einer handelsüblichen Super-Shell-Quali
im April/Mai 1967, und zwar einer butanarmen Sommer
ware mit einem Bleigehalt von rund 0,2 g/1. Gleich nach der 
Einlagerung wurden dem Lagertank Kraftstoffproben ent
nommen und in den Laboratorien der Firma Shell und der 
BAM untersucht. Die Kennwerte des Kraftstoffes, die in 
diesen Paralleluntersuchungen festgestellt wurden, sind in 
der Tabelle 1 wiedergegeben. Es fällt auf, daß der eingela
gerte Kraftstoff einen für die damalige Zeit sehr niedrigen 
Bleigehalt hat, obwohl bis zum 1. 1. 1972 ein maximaler 
Bleigehalt von 0,635 Gramm pro Liter erlaubt war. Erst 
durch das " Benzin-Blei-Gesetz" (BzBlG) vom August 1971 
wurde der maximale Bleigehalt der Ottokraftstoffe in zwei 
Stufen zum 1. I . 1972 auf 0,4 Gramm pro Liter und zum 
I. I. 1976 auf 0,15 Gramm pro Liter begrenzt. Nach Anga
ben der Firma Shell war dieser Kraftstoff mit einem Blei
gehalt von 0,2 Gramm pro Liter jedoch schon 1967 eine 
handelsübliche Super Shell Qualität. 

Die Veränderungen der Kennwerte des Kraftstoffes wäh-



Untersucht von BAM SHELL 

Dichte bei 1 5 oc g/ ml 0.766 0.76 6 

Dampfdruck nach Reid bar 0,67 0,69 

Siedebeginn oc 37 30 

10 Val.-% oc 56 51 

u:; 20 Val. -% oc 67 62 

.... 30 Val.-% oc 78 72 
~ 

Ln 

z 40 Val.-% oc 88 85 
-
0 50 Val.- % oc 101 97 
.<: 
u 

oc 113 109 "' 60 Val .-% c: 

'5 70 Val.-% oc 125 121 
~ 
Q; 80 Val.-% oc 137 133 > 
"' "0 

90 Val .-% oc 152 149 "' üi 
Siedeende oc 178 178 

Rückstand und Ver I ust Val.-% 1,0 -

Butangehalt Val.-% - 2.7 

(gaschro matograph isch) Gew.-% 3,46 -

~ Ci Aromaten Val.-% 48,8 47,0 > 
~.<: .... 
c: u u:; Olefine Val.-% 19,0 21,5 
<( "' ' c: z <( gesättigte KWSt Val.-% 32,6 31,5 -
LL. 0 

Korrosionswirku.ng 
- keine 1 a 

nach Dl N 51 759 

Bleigehalt 
g/1 0,21 0,19 

nach Dl N 51 769-5 

Abdampfrückstand 
rng / 1 00 ml 10,0 9,5 

nach DIN 51 776 

Abdampfrückstand 
mg/100 ml 1,0 0,5 

nach Dl N 51 795 

Oktanzahl ROZ - 99,5 

Tabelle 1 
Kennwerte des Ottokraftstoffes (Super) bei Einlagerung 

rend der mehr als zehnjährigen Lagerzeit in dem oben be
schriebenen Lagerbehälter wurden durch Untersuchungen 
in den Laboratorien der Firma Shell und der BAM festge
stellt und werden weiter unten zusammenfassend mitgeteilt . 

4. Füllstandsdaten (Entnahmemengen, Verdampfungsver
luste) 

Aus der eingelagerten Gesamtmenge von 409.500 Litern 
Kraftstoff wurden in den Jahren bis 1977 insgesamt 
64 .660 Liter von der BAM und dem BGA entnommen. Da
bei wurden seitens der BAM zweimal je etwa 9.300 Liter, 
und zwar in den Jahren 1967 und 1973, zur Füllung des auf 
dem eigenen Gelände vorhandenen Zwischenlagerbehälters 
mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Litern abgenom
men. Das BGA, dessen 5 .OOO-Liter-Zwischen1agerbehälter 
auf eigenem Gelände erst im Jahre 1971 zur Verfügung 
stand , hat in den Jahren 1971 bis 1977 je nach Bedarf ein
bis zweimal im Jahr jeweils etwa 4.600 Liter Kraftstoff ent
nommen. Die genauen Entnahmedaten und -mengen sind 
in der Tabelle 2 zusammengestellt, wobei die Mengen für 
eine Temperatur von + 12 °C angegeben (dem Firmen
brauch entsprechend) und auf 10 Liter genau gerundet 
wurden. 

Abnehmer Datum Menge (Liter) 

BAM Nov. 1967 9.450 

BGA Juli 1971 4.91 0 

BGA Okt. 1972 6.870 

BGA Juni 1973 4.650 

BAM Nov. 1973 9.210 

BGA Jan. 1974 4.740 

BGA Apr. 1974 2.500 

BGA Aug . 1974 4.790 

BGA Jan. 1975 4.520 

BGA Aug . 1975 4 .320 

BGA Mai 1976 4.310 

BGA Mai 1977 4.390 

BAM/BGA 1967- 1977 64.660 

Tabelle 2 
Kraftstoffentnahme 1967 - 1977 

Der Füllstand des Lagerbehälters wurde von der Mengen
buchhaltung des Tanklagers der Firma Shell laufend durch 
monatliche Messungen kontrolliert. Der Füllstand betrug 
am 30. 9. 1977 275 .9 10 Liter. Dazu kommt eine in den 
Abnahmeleitungen vorhandene Menge von 1.070 Litern , so 
daß sich ein Gesamtbestand am genannten Tage von 
276.980 Litern ergab (Angaben für+ 12 °C). 

Ein Vergleich der Füllstandsdaten vom April 1967 und 
September 1977 ergibt unter Berücksichtigung der Entnah
memenge von 64.660 Litern in einem Zeitraum von 125 
Monaten (~ 10,5 Jahren) Verdampfungsverluste von 
67.860 Litern. Unter der Annahme, daß wegen der in gro
ßen Zeitabständen entnommenen geringen Mengen im frei
en Gasraum des Lagertanks stets ein gesättigtes Kraftstoff
dampf/ Luft-Gemisch vorhanden war und unter Vernach
lässigung der unterschiedlichen Temperatureinflüsse auf die 
Verdampfung läßt sich ein durchschnittlicher Verdamp
fungsverlust (Atmungsverlust) von 543 Litern pro Monat 
oder 6.520 Litern pro Jahr errechnen. Das sind - bezogen 
auf die Einlagerungsmenge - 0,13 % pro Monat bzw. 
1,59 % im Jahr. Die Entnahmemengen, die Verdampfungs
verluste und die Gesamtabnahme sind in Abhängigkeit von 
der Zeit im Bild 1 graphisch aufgetragen. 
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Entnahme • Verdampfung 
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Bild 1 
Veränderung des Füllstandes durch Entnahme und Verdampfung 
von Ottokraftstoff (Super) bei dem 430 m3-Festdachtank in den 
Jahren 196 7 bis 19 77 
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Aus der Literatur sind Berechnungsmethoden für die Koh
lenwasserstoff-Emissionen aus oberirdischen Festdachtanks 
bekannt , wobei die für die Berechnung der Atmungsverluste 
verwendeten Gleichungen sich zumeist auf eine empirische 
Beziehung abstützen, die vom American Petroleum Institute 
aufgrund umfangreicher Messungen von Verdampfungsver
lusten bei der Benzinlagerung entwickelt wurde und einen 
Zusammenhang zwischen Atmungsverlusten , Produkteigen
schaften, meteorologischen Bedingungen und Tankabmes
sungen gibt. In dem betreffenden API-Bulletin Nr. 2518 [ 1] 
wird darauf hingewiesen, daß die abgeleitete Beziehung eine 
Langzeitformel darstellt. Dadurch bietet sich besonders für 
den im vorliegenden Bericht dargestellten Fall einer Lang
zeitlagerung von Benzin ein Vergleich von berechneten mit 
gemessenen Atmungsverlusten an . Die gemessenen Verluste 
sind wegen der über die gesamte Lagerzeit verteilten gerin
gen Entnahmemengen praktisch als Atmungsverluste anzu
sehen. Eine überschlägige Berechnung der Arbeitsverluste 
(Verluste durch Entnahme) zeigt, daß diese Verluste im 
Vergleich zu den Atmungsverlusten praktisch zu vernach
lässigen sind. 

Zur Berechnung der Atmungsverluste während der etwa 
zehnjährigen Lagerung von Kraftstoff in einem Festdach
tank wurde die im BMI-Forschungsbericht 7 6-104 03 902 
[ 2] angegebene, in metrische Einheiten übertragene API-For
mel verwendet : 

LF = 0,073 ( p )0,68 • Dl ,73 • H0,51 • .6T0,5 • 
10 13-p 

• F1 • f1 

Es bedeuten: 

LF Atmungsverluste [m3fl/a] 

p Dampfdruck des Produktes bei Lagertemperatur 
[mbar] 

Durchmesser des Lagerbehälters [m] 

mittlere Gasraumhöhe des Lagerbehälters [m] 

mittlere tägliche Temperaturschwankung [K] 

Anstrichfaktor 

(1013- p) (p- Pü) 

p(l013 + Pü- p) 

(I) 

wo bei Pü = Öffnungsdruck des Überdruckventils 
[mbar] ist. 

Für die Berechnung des wahren Dampfdruckes p des Lager
produktes aus dem bestimmten Dampfdruck nach Reid (pR) 
wurde ebenfalls die im genannten BMI-Forschungsbericht 
aufgeführte Formel benutzt: 

I 1 

P 
_ p • e-2.871,1 (- - -) 
- R T 311 

(2) 

Ist die Lagertemperatur T nicht bekannt, kann man nach 
API-Bulletin Nr. 2518 mit guter Näherung eine 3 °C über 
der Umgebungstemperatur liegende Temperatur einsetzen . 
Als Umgebungstemperatur wurde der langjährige Mittelwert 
der Tagesmitteltemperatur, der für Berlin bei+ 8,8 °C liegt, 
angenommen. Der Durchmesser D des Lagerbehälters ist 
9,0 m. Als mittlere Gasraumhöhe H des Lagerbehälters wur
de aus den vorliegenden Füllstandsdaten ein Wert von 
1,80 m errechnet. Der langjährige Mittelwert der mittleren 
täglichen Temperaturschwankungen .6T liegt für Berlin bei 
8,1 K. Der Anstrichfaktor F 1 wurde aus einer Veröffentli-
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chung von Schwanecke [3] entnommen, er beträgt für die 
Farbe Hellgrau 1 ,33 . Der Faktor f 1 für vorhandene Über
druckventile wurde mit einem öffnungsdruck Pü von 
70 mm WS~ 6,9 mbar berechnet. 

Zur Berechnung der Verluste durch Atmung wurden in die 
Gleichung (1) folgende Werte eingesetzt: 

p 

D 

H 

.6T 

Fl 

fl 

225,3 mbar 

9,0 m 

1,8 m 

8,1 K 

1,33 

0,96 

(bei T = 285 K) 

(langjähriges Mittel für Berlin) 

(Farbe Hellgrau) 

(mit Pü = 6,9 mbar) 

Mit den genannten Werten ergeben sich Atmungsverluste 
von LF = 6.840 1/a. Ein Vergleich mit den tatsächlich ge
messenen Verlusten von 6 .520 1/a zeigt eine Abweichung 
von < 5 % und damit eine gute Übereinstimmung mit den 
berechneten Werten. 

5. Einfluß der Lagerzeit auf die Kraftstoffkennwerte 

Die Eigenschaften bzw. die Kennwerte des eingelagerten 
Kraftstoffes wurden während der Lagerzeit sowohl von der 
betreuenden Mineralölfirma als auch von der BAM in be
stimmten Zeitabständen analytisch kontrolliert. Seitens der 
BAM wurden diese analytischen Kontrollen in etwa halb
jährlichem Rhythmus durchgeführt. Grundlage dieser Un
tersuchungen sind die vorgeschriebenen Normen. Die Kraft
stoffkennwerte wurden nach folgenden Normen ermittelt: 

Dichte DIN 51757 - 5 

Dampfdruck nach Reid DIN 51 754 

Siedeverlauf DIN 51 751 

FrA-Analyse DIN 51 791 
(Kohlenwasserstoff- (neu: DIN-Epr EN 1 0) 
gruppen-Analyse) 

Bleigehalt DIN 51769-5 

Schwefelgehalt DIN 51 768, DIN 51 409 
(neu: DIN-EN 41) 

Korrosionswirkung DIN 51 759 
(auf Kupfer) 

Oxydationsbeständigkeit DIN 51 780 

Gefrierpunkt DIN 51782,DIN 51 421 

Abdampfrückstand DIN EN 5 

Die während einer mehr als zehnjährigen Lagerzeit von der 
BAM ermittelten Kenndaten des Kraftstoffes sind in der 
Tabelle 3 aufgeführt. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, daß 
-wie zu erwarten- bestimmte Kennwerte während der La
gerzeit nicht unerhebliche Veränderungen erfahren, wäh
rend bei anderen Kennwerten die Lagerzeit kaum oder 
nicht von Einfluß ist. 

Meßbare Veränderungen wurden bei der Dichte, dem 
Dampfdruck und dem Butangehalt des Kraftstoffes festge
stellt. Da im Laufe der Zeit die leichten bzw. leichtflüchti
gen Bestandteile, wie z.B. Butan, bevorzugt verdampfen, 
nehmen die Dichte zu und der Dampfdruck ab. Die Verän
derung von Dichte, Dampfdruck und Butangehalt für den 
gelagerten Kraftstoff sind in Abhängigkeit von der Lagerzeit 
in Diagrammen (Bild 2, 3 und 4) wiedergegeben. 

Geringfügige Veränderungen kann man hinsichtlich des Sie-



Probedatum Apr. 67 Juni 68 Juli 71 Dez. 72 

Dichte bei 15 oc g/ ml 0,766 0,767 0,773 0 ,77 5 

Dampfdruck 
bar 0,67 0.62 0.54 0 .52 

nach Reid 

Siedebeginn oc 37 37 35 39 

10 VaL-% oc 56 55 54 58 

0 
20 Val.-% oc 67 66 64 69 

30 Vol.-% oc 78 77 74 81 
~ 

~ 
40 Val. -% oc 88 88 85 92 

0 50 Vol.-% oc 101 101 98 104 

~ 60 Val.-% oc 11 3 11 2 110 116 

, 70 Vol. -% oc 125 124 123 126 m 

~ 80 Vol. % oc 137 136 138 140 > 
~ 

al 90 Val. % oc 152 151 151 154 
iii 

Siedeende oc 178 176 177 181 

Rückstand 
Vol .-% 1.0 1,0 1,0 1,6 

und Verlust 

Butangehalt 
gaschromatogr. 

Gew.-% 3.46 2.94 1,89 1,85 

~ 

;;; Aromaten Vol.-% 48.4 47,0 47,0 46,0 :;. 
~ -6:: Olef ine Vol. % 19,0 21,5 20,0 21 .0 
<! m"' 

:!: " . 2 Gesättigte 
Vol. -% 32,6 31,5 33,0 33.0 

"- ö KWSt 

Bleigehalt 
g/ 1 0,21 0.21 - 0 ,22 

Dl N 51 769-5 

Schvvefelgehalt 
Gew.-% - - 0.060 0,020 

DINEN41 

Korrosionswirkung - keine ke ine 1-50 A3 1-50 A3 
nach DIN 51 759 

Oxydations-
beständ ig keit m'" 836 1058 975 1163 

DI N51 780 

Gefrierpunkt oc - - <- so <-so 
DIN51421 

Abdampfrückstand 
Dl N EN 5 mg/ 100ml 10 ,0 4 ,0 5.0 4 .0 
(ungewaschen) 

Abdampfrückstand 
Dl N EN 5 mg/ 100ml 1,0 1,0 1,0 2,0 
(vorhandener) 

Tabelle 3 
Kennwerte von Ottokraftstoff (Super) während einer übet 
zehnjähriger Lagerzeit 

Juli 73 

0.778 

0.48 

44 

59 

70 

79 

91 

104 

114 

<28 

139 

152 

184 

0,5 

1,39 

4S,O 

22,0 

32.0 

0 ,22 

0,021 

1-50 A3 

1134 

<-so 

5.0 

1,0 

Jan . 74 Aug. 74 Febr. 75 Sept. 75 Apr. 76 Febr. 77 Juni 77 März 78 

0,779 0,780 0,780 0,782 0,784 0 ,785 0 ,785 0,787 

0,48 0,45 0,45 0,43 0.43 0.40 0.41 0,38 

39 41 42 40 43 44 41 43 

60 63 66 60 66 63 63 64 

71 73 76 71 76 74 73 74 

82 83 86 82 86 84 84 84 

95 94 96 94 98 96 96 95 

105 104 108 106 108 106 106 106 

116 115 118 116 119 118 116 11 7 

129 128 129 126 130 129 126 123 

141 138 140 141 143 141 139 139 

156 152 152 154 157 155 151 152 

182 181 181 182 183 184 184 179 

1 .o 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 0 ,5 1,0 

1,3 7 1,27 1,22 11,77) 0,89 0,59 0 ,64 0,54 

46,5 45,0 45.5 49 ,0 48,0 4 9,0 4S.4 50,3 

22,0 22,0 21.0 20.5 23,8 21,0 22 ,1 19.4 

31,5 33,0 33.5 30.5 28.2 30,0 31,5 30,3 

0,23 0,24 0 ,22 0 ,23 0 ,24 0.24 0 ,24 0,24 

0,021 0,017 0 ,018 0,014 0,0 15 0,014 0,01 5 0,015 

1-50 A3 1-50 A3 1-50 A3 1-50 A3 1-50 A3 1-50 A3 1-50 A3 1-50 A3 

289 391 380 729 1130 625 255 288 

<-so <-so <-so <- so <-so <-so <-so <-so 

5,0 5,0 5,0 5,0 6 ,0 4 ,0 6.0 3,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 

0.800 .---------------------, 

g/ ml 

0.790 

Dichte bei 15'C (OIN 51757-5 1 

debeginns, des Bleigehaltes und des Schwefelgehaltes erken
nen. Der Siedebeginn (nach DIN 51 7 51) verschiebt sich aus 
dem oben genannten Grunde zu höheren Temperaturen , der 
Bleigehalt steigt leicht an, wogegen der Schwefelgehalt zu 
geringeren Werten tendiert. 1 

0.780 

0.770 

Bei der Bestimmung der Oxydationsbeständigkeit nach 
DIN 51 7 80 ist - wie theoretisch zu erwarten - eine mit 
der Lagerungszeit insgesamt abnehmende Induktionsdauer 
festzustellen . Es wurden jedoch während der Lagerung Ex-

1 

0.70 ...----------------------., 

bar 

0.60 

0.50 

0,40 

0,30 

~ Dampfdruck nach Reid ( OIN 51 7541 

·~ 
• 
~. 

l I I I 

.................... 
............. ........... .......... _ 

1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Jahr 79 
Bild 2 
Veränderung der Dichte von Ottokraftstoff (Super) bei mehrjähri
ger Lagerung in einem Festdachtank 

0.760 

I I 

1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Jah r 79 
Bild 3 
Veränderung des Dampfdrucks von Ottokraftstoff (Super) bei mehr
jähriger Lagerung in einem Festdachtank 

4 .--------------------, 

Gew% Butangeholt ( goschro mato graphisch I 

I 
OL--L-L--L_L-_L_L__L_~~-~~-~ 

1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Jahr 79 
Bild 4 
Veränderung des Butangehaltes von Ottokraftstoff (Super) bei mehr
jähriger Lagerung in einem Festdachtank 
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tremwerte gemessen , die deutlich außerhalb der Prüffehler 
des angewandten Normprüfverfahrens liegen. Zur Erklärung 
können während der Einlagerungszeit ablaufende chemische 
Reaktionen angenommen werden . Spezielle Untersuchungen 
darüber wurden nicht durchgeführt . 

Alle anderen in der Tabelle 3 aufgeführten Kennwerte des 
Kraftstoffes haben sich während der Lagerung praktisch 
nicht verändert. Die durch Messung festgestellten Abwei
chungen der Werte untereinander liegen innerhalb des Feh
lerbereiches der Meßmethoden. 

Als Ergebnis der analytischen Überwachung des Ottokraft
stoffes während seiner mehr als zehnjährigen Lagerzeit läßt 
sich sagen, daß die Lagerung eines solchen Kraftstoffes in 
einem Großtank über einen längeren Zeitraum möglich ist, 
ohne daß sich seine Eigenschaften bzw. seine Kennwerte 
im Hinblick auf die vorgesehene Verwendung entscheidend 
verändern. Die festgestellten Veränderungen sind bis auf 
den für das Kaltstartverhalten wichtigen Butangehalt auf die 
motorische Verbrennung praktisch ohne Einfluß. Eine Be
stimmung der Research-Octanzahl (ROZ) mit dem CFR
Motor (DIN 51 756) im Jahre 1974, also nach etwa sieben
jähriger Lagerzeit, ergab eine ROZ von knapp über l 00. 

Für die sorgfältige Durchführung der Bestimmungen danken 
die Verfasser den Mitarbeitern Frau Iwanter, Frau Nesso 
und Herrn Ing. (grad.) Neyen. 

6. Zusammenfassung 

Im April 1967 wurden rund 400.000 Liter Ottokraftstoff 
(Superbenzin) , die bei der Bundesanstalt für Materialprü
fung (BAM) und beim Bundesgesundheitsamt (BGA) in Ber
lin für Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Kraftfahr
zeugabgase Verwendung finden sollten, in einem Stahltank 

Korrosionsprobleme im Hochbau*) 

eingelagert. In dem vorstehenden Aufsatz wird über die La
gerbedingungen, die Verdampfungsverluste und die Verän
dungen der Kennwerte des Kraftstoffes während der über 
zehnjährigen Lagerzeit berichtet . Die analytische Überwa
chung hat gezeigt, daß mit Ausnahme der durch das Ab
dampfen von leichtflüchtigen Bestandteilen beeinflußten 
Parameter keine wesentlichen Änderungen der Kennwerte 
des Kraftstoffes eingetreten sind. Die Verdampfungsverlu
ste , die wegen der geringen jährlichen Abnahmemengen 
praktisch als Atmungsverluste angesehen werden können, 
lagen bei den beschriebenen Lagerbedingungen (oberirdi
scher Festdachtank ohne Schwimmdecke) bei rund I ,6 % 
im Jahr. Ein Vergleich der gemessenen Verluste mit den auf 
der Grundlage einer vom American Petroleum Institute für 
Atmungsverluste entwickelten Langzeitformel berechneten 
Verlusten zeigt eine gute Übereinstimmung beider Werte. 
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Inhaltsangabe 

Allgemeine Diskussion von Ursachen und Folgen eines Korrosionsschadens. Anschi ießend werden anhand eines Schadensfalles das 

Korrosionsverhalten witterungsbeständiger Stähle sowie gruppenweise Korrosionsprobleme an Fassaden, Spann- und Stahlbeton
konstruktionen, Installationssystemen u. a. erörtert . 

Korrosionsschäden - Bautechnik 

Einleitung 

Korrosionsprobleme aus dem Bereich des Bauwesens neh
men im Rahmen der in der Fachgruppe "Korrosion und Me
tallschutz" betriebenen Schadensanalytik einen breiten 
Raum ein . Hier überwiegen wiederum die Schadensfälle aus 
dem Hoch- und Ingenieurbau. An Hand der zahlreich bear
beiteten Schäden sollen einige größere Problemgruppen her
ausgegriffen und überwiegend nur kurz behandelt werden. 
Zu unserem Bedauern befassen wir uns mit Korrosionspro
blemen meist erst dann, wenn Schäden entstanden sind . Weit 
angenehmer wäre uns , bereits bei der Planung hinzugezogen 

*) Vortrag zur Kuratoriumssitzung der BAM am 3. November 1977 

168 

zu werden. Dies bleibt jedoch verständlicherweise Wunsch
denken, da Schadensfälle vorwiegend deshalb entstehen, 
weil vorher niemand Probleme vermutet hat. Die Bedeutung 
der auftretenden Schäden schwankt sehr, sowohl hinsicht
lich ihrer sicherheitstechnischen als auch der finanziellen 
Folgen. 

Die Schadensursachen sind breit gestreut. Neue Technola
gien bringen neue Korrosionsprobleme, die erst durch 
Schadensfälle erkannt werden. Als Beispiel sei die Reaktor
technik und der Stahlbetonbau genannt. Das gleiche gilt 
selbstverständlich für neu eingeführte Werkstoffe. Anderer
seits herrscht auch vielfach bei Anwendern und Verarbeitern 
metallischer Werkstoffe Unkenntnis über deren Korrosions
verhalten im Einsatzbereich. Diese verständliche Kenntnis-



lücke wird oft verstärkt durch unzureichende Information 
der Werkstoffhersteller oder durch eine vielversprechende 
Werkstoffbezeichnung. Als Beispiel für den ersteren Fall soll 
hier der witterungsbeständige leicht legierte Baustahl und 
der Werkstoff Aluminium genannt werden. Für letzteren 
wurde früher mit dem zwar sactlich zutreffenden, aber irre
führenden Slogan "Aluminium rostet nicht" geworben. Als 
Beispiel für eine ebenfalls irreführende und für viele Anwen
dungsbereiche nicht zutreffende Werkstoffkennzeichnung 
kann auch der Begriff "nicht rostender" oder "rostfre ier 
Stahl" angeführt werden. 

Korrosionsprobleme 

Unlegierter Stahl ist an der Atmosphäre grundsätzlich ein 
unbeständiger Werkstoff. Allein der Zutritt von Feuchtigkeit 
reicht aus, um diesen Stahl zu korrodieren , also Rost zu er
zeugen . Die gebräuchlichste Art, Stahl gegen diesen Angriff 
zu schützen, ist der Anstrich. Für die Güte des Korrosions
schutzes ist einmal das Anstrichsystem, wesentlich aber auch 
seine Ausführung entscheidend. Meist handelt es sich bei 
Schäden in diesem Zusammenhang um solche mit geringfü
gigen oder nur langfristigen und daher einkal.kulierbaren 
Folgen für die Standsicherheit eines Bauwerkes. 

Wie Bild I von einem schlecht beschichteten Stahlseil eines 
Brückenbauwerkes im Hamburger Raum jedoch zeigt, kön
nen Applikationsmängel auch schwerwiegende und sogar le
bensgefährliche Folgen haben . In dem dargestellten Fall 
wurden Tragseile aus höherfesten und spannstahlähnlichen 
Stahlgüten eines Brückenbauwerkes angestrichen. Dieser An
strich war unsorgfältig ausgeführt. Bei Verletzung des An
strichsystems können hier die Tragseile nicht nur rosten und 
dabei eine langsame Materialabtragung erleiden. Diese Stäh· 

Bild 1 
Mängel an Beschichtung eines Brückentragseiles 

le neigen vielmehr bei korrosiver Beanspruchung zu einem 
plötzlichen Versagen, bedingt durch Spannungsrißkorrosion 
oder Schwingungsrißkorrosion. Die Folgen einer derartigen 
vorher kaum erkennbaren Schädigung können verheerend 
sein. 

Zur Vermeidung von Korrosionsproblemen im Stahlhoch
bau haben sich eine Reihe konstruktiver Regeln herauskri
stallisiert, die, wie die Bilder 2 und 3 zeigen, in der Haupt
sache darauf hinauslaufen, das Absetzen von Staub und 
Feuchtigkeit und somit eine zu hohe Beanspruchung des 
Korrosionsschutzsystems zu vermeiden. Diese Zusammen
hänge zwischen konstruktiver Gestaltung und Korrosions-

'vermeiden von Staub· und Wossersöchn . Folsdle und richti ge Anotdnung der Profi le gegenUbergestellt. 

Bild 2 
Korrosionsgerechtes Konstruieren , 1. Beispiel 

b) I 

Vtrmtiden von KorrosioJ'I du Stahles und Zerst6rung des Betons im Fundamtnl. Falsch 
und ridlt igt SIOhtnfw8onordnur~g gtgeniibtrgtHie ltt . Bei Gelohr von Schwollwoner ist Anordrung c 
rwedma&ig. 

Bild 3 
Korrosionsgerechtes Konstruieren, 2. Beispiel 

schutz sind zusammengefaßt in dem Merksatz: "Der Korro
sionsschutz beginnt am Reißbrett" . 

Eine weitere Gruppe von Korrosionsproblemen bilden die 
Schäden an Fassaden. Hier sind es einmal die Befestigungs
elemente, die auf Grund unzureichenden Korrosionsschut
zes , z. B. nur durch eine dünne Verzinkungsschicht oder 
durch falsche Materialauswahl , zu optischen, aber auch zu 
lebensgefährlichen Schäden führen können. So wurde kürz
lich ein Fall bearbeitet, bei dem kurz nach Feierabend eine 
2 t schwere Fassadenplatte auf einen Fußgängersteig fiel. 
Durch einen glücklichen Zufall wurde hierbei kein Mensch 
verletzt. Es stellte sich heraus, daß als Material für die Befe
stigungsanker an Stelle eines rostfreien Stahles ein unbe
ständiger unlegierter Stahl verwendet wurde. Die Anker wa
ren nach einem Einsatz von ca . zehn Jahren vollständig 
durchgerostet. 

Bei einem anderen Schadenfall sind für die Fassadenver
kleidung ausgeschäumte Elemente aus witterungsbeständi
gem Stahl verwendet worden. Die sehr zahlreich entstan
denen Korrosionsprobleme an diesem Bauwerk waren aber 
nicht primär diesem Stahl anzulasten. Wie neuere Un
tersuchungen zeigen, besitzt dieser Stahl in der Tat un
ter atmosphärischer Beanspruchung ein günstigeres Kor
rosionsverhalten als unlegierter BaustahL Die unter verschie
denen Witterungsbedingungen durchgeführten Messungen 
zeigen jedoch, daß der Korrosionsangriff entgegen früher 
weit verkündeter Ansicht auch nach Versuchszeiten von 
mehr als acht Jahren nicht zum Stillstand kommt. Da sich 
auf dem Stahl im allgemeinen jedoch eine recht homogene 
Rostschicht bildet, d. h. es tritt keine örtlich verstärkte 
Rostbildung unter Korrosionsmulden ein, kann man unter 
Berücksichtigung eines vorherkalkulierbaren Rostzuschlages 
von ca. 20 pm/Jahr diesen Stahl durchaus ungeschützt für 
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architektonische Zwecke einsetzen. Diese Erkenntnis hat 
dazu geführt, daß die bisher geltende Richtlinie 007 des 
Deutschen Ausschusses für Stahlbau zurückgezogen wurde. 
Die neue Richtlinie , in der sich gesammelte Erfahrungen 
und Meßergebnisse aus Korrosionsuntersuchungen nieder
schlagen werden, erscheint in Kürze. Die oben angeführten 
niedrigen Abtragsraten werden nur dort erreicht, wo der 
Stahl der freien Bewitterung ausgesetzt ist . Ganz anders 
sieht es aus, wenn konstruktionsbedingte Spalten oder ande
re Bereiche entstehen, in denen sich Wasser längere Zeit auf
halten kann. Nur auf derartige, den Werkstoff überfordernde 
Beanspruchungen sind die Schäden an dem witterungsbe
ständigen Stahl dieses Bauwerkes zurückzuführen. So wur
den hier Regenrinnen aus WT-Stahl hergestellt, die an 
den Bereichen, an denen sich das Wasser staute, durch 
Korrosion vollständig zerstört wurden. An anderen Berei
chen blieb das Wasser in Gummidichtungen stehen und zer-
störte den Stahl in der in Bild 4 gezeigten Art und Weise. Bild 5 
Diese und andere Und ich tigkei ten haben dann, bedingt Schnitt durch Fassadenelement aus WT·Stahl mit Innenkorrosion 

Bild4 
Korrosion an WT·Stahl infolge von Wassersäcken Bild 6 

durch eindringendes Wasser, zu Korrosionsschäden im In
nern der Fassadenelemente geführt. Wie in den Bildern 5 bis 
7 gezeigt wird, rostet die Fassade von innen her unaufhalt
sam nach außen durch. An anderen Bereichen fallen 
Fenster aus der Fassade, weil Befestigungsbolzen aus Alumi
nium in einem ebenfalls auf Grund der Undichtigkeiten dau
erfeuchten mineralischen Faserdämmstoff durchkorrodiert 
sind. Alle diese Schäden sind nicht ursächlich auf ein Versa
gen des witterungsbeständigen Stahles, sondern nur auf eine 
in korrosionstechnischer Hinsicht völlig falsche Konstrukti
on zurückzuführen. Dort, wo der Stahl standesgemäß bean
sprucht wurde, ließ er lediglich Abtragungen von ca. 70 J.lm 
in sechs Jahren zu . An dieser Stelle soll jedoch nicht ver
hehlt werden, daß es einigen konstruktiven Aufwandes be
darf, um Fassaden aus WT-Stahl korrosionsgerecht auszule
gen. Von uns geprüfte geschweißte Schornsteinverkleidun
gen wiesen nach etlichen Jahren Ein~atzdauer einen sehr or
dentlichen Zustand auf. 

Während man bei Fassaden aus witterungsbeständigem 
Stahl den Rost hinnehmen muß, ist die Verwunderung von 
Besitzern rostfreier Stahlfassaden über schnelle Rostbildung 
allzu verständlich. Bei derartigen Schäden liegt die Ursache 
meist in einer ungünstigen Abstimmung zwischen Umwelt
einflüssen und Werkstoff. Wie umfangreiche Untersuchun
gen gezeigt haben, ist die Beständigkeit eines 18 8 Chrom
Nickel-Stahles in chloridhaltigen Industrie- und Stadtatmo
sphären unzureichend, insbesondere dann, wenn die Ober-
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Innenkorrosion am Fassadenelement mit Durehrostung 

Bild 7 
Außenansicht der korrodierten Fassade 

flächen nicht regelmäßig gereinigt werden. Als Beispiel sol
len hier wieder zwei Fälle erwähnt werden. In einem war 
die Fassade in der Nähe einer Müllverbrennungsanlage und 
eines Kraftwerkes nach einem Jahr total verrostet. Im zwei
ten Beispiel zeigten die in Fußgängerhöhe angebrachten 
fahrbahnnahen Fassadenteile trotz Reinigung Rostflecken, 
die von kleinsten Lochkorrosionserscheinungen ausgingen. 
Hier war die Schadensursache Streusalz, das von vorüber-



fahrenden Kraftfahrzeugen an die Fassade gespritzt wurde. 
In den meisten Fällen lassen sich derartige Schäden durch 
Einsatz von ho chwertigeren Chrom-Nickel-Stählen vermei
den. 

Ähnliche Umwelteinflüsse sind für Schäden an Fassaden aus 
anodisch oxidiertem, also eloxiertem, Aluminium verant
wortlich. Deren Haltbarkeit ist wesentlich von der Qualität 
der anodischen Oxydation sowie von der Reinigungsfre
quenz abhängig . Es gibt jedoch auch noch eine Reihe ande
rer Ursachen, z. B. Mörtel- oder Betonspritzer oder die Nähe 
kupferhaltiger Bauelemente, wie z. B. Messingschrauben. 
Gegen beide reagiert Aluminium äußerst empfindlich. 

Handelt es sich bei den zuletzt erwähnten Schäden 
meist um solche mit nur finanziellen Folgen, so kön
nen Schäden auf dem Gebiete des Spannbetonbaues 
an den dort verwendeten höherfesten sogenannten 
Spannstählen durchaus lebensgefährliche Konsequen
zen haben. Die Festigkeit von Spannstählen ist in den letz
ten Jahren durch metallurgische und metallkundliehe Kniffe 
immer höher geschraubt worden. Damit verbunden ist eine 
erhöhte Anfälligkeit gegenüber Korrosionsangriffen, insbe
sondere gegenüber Spannungsrißkorrosion. Hierbei entste
hen durch Einwirken einer korrosiven Umgebung verfor
mungslose Brüche an bereits vorgespannten , aber noch nicht 
mit korrosionsschützenden Zementmörtel umgebenen Spann
stählen. Wenn diese Stähle brechen, wird die gesamte durch 
die Vorspannung eingebrachte Energie frei. Der Stab kann 
geschoßartig wegfliegen. Unter ungünstigen bautechnischen 
Bedingungen ist es nicht möglich, ihn zu ersetzen. Obwohl 
derartige Schäden schon seit Jahren auftreten, wurden sie 
erst seit kurzem zu einem öffentlichen Thema. Dies liegt 
daran, daß infolge der Entwicklung von Spannstählen mit 
Durchmessern von 26 mm und höher zunehmend einzelne 
Stäbe in einem Spannkanal liegen. In diesem Fall sind ent
stehende Schäden leichter zu bemerken und folgenschwe
rer, als wenn ein dünner Spannstahl aus einem Bündel von 
acht bis über 100 Drähten bricht. Im Zusammenhang mit 
diesen Schäden ist u. a. auch festgestellt worden, daß Spann
kanäle durchaus nicht immer vollständig mit Zementmörtel 
ausgefüllt sind. So kann in Zukunft auch an fertigen Bau
werken mit Spannungsrißkorrosionsschäden gerechnet wer
den. 

Nur kurz erwähnt werden sollen diejenigen Schäden, die an 
Spannstählen und ungespannten, also schlaffen Bewehrun
gen, auf Grund der Verwendung chloridhaltigen Mörtels 
oder Betons oder durch den Zutritt von Tausalzen entste
hen. Die hier zu beobachtenden Schäden sind abplatzender 
oder reißender Beton auf Grund des entstehenden volumi
nösen Rostes, Materialschwächung des Stahles durch Abro
sten oder ebenfalls Spannungsrißkorrosionsschäden. 

Auch auf die zahlreichen Korrosionsschäden im Innern von 
Bauwerken soll nur kurz eingegangen werden . Auch hier tre
ten Schäden infolge Verwendung metallaggressiver Baustof
fe, wie chloridhaltiger Mörtel oder Estriche, sowie durch 
magnesitgebundene Leichtbauplatten auf. Bild 8 zeigt als 
Beispiel den Korrosionszustand einer Türzarge aus Alumini
um, die mit sogenanntem I Magnesiaestrich umgeben war, 
nach einer Betriebszeit von ca. einem Jahr . 

Eine andere Gruppe von Schäden sind solche, die durch an 
sich neutrale, aber auf Grund ihrer wasseraufsaugenden und 
fixierenden Eigenschaften korrosionsfördernd wirkenden 
Dämmstoffe verursacht werden. Tritt hier zum Beispiel 
durch Kondensation an kalten Rohroberflächen oder von 
außen Wasser hinzu, wird es durch die Dämmstoffe wie ein 

Bild 8 
Korrosion an Türzarge aus Aluminium infolge des Kontaktes mit 
Magnesiaestrich 

Schwamm festgehalten und wirkt korrodierend auf die 
Werkstoffe. Hierher gehören auch die in der BAM auftreten
den Außenkorrosionsschäden an nicht oder nur unzurei
chend gegen Korrosion geschützten Stahlrohrleitungen in 
Fußböden oder Installationsschächten. Hauptursache für 
derartige Schäden ist der an Wasseranlagen immer mögliche 
Zutritt von Feuchtigkeit. Da dieser meist nicht erwartet 
wird, werden die Rohre ohne oder mit unzureichenden Kor
rosionsschutzmaßnahmen versehen verlegt und rosten dem
entsprechend schnell durch. 

Wiederum eine andere Schadensgruppe sind die Innenkorro
sionsschäden von wasserführenden Anlagen, also in Heiz
wasser- und Trinkwasseranlagen. Hierüber sind bereits zahl
reiche Veröffentlichungen erschienen. Hier soll nur kurz er
wähnt werden, daß sich an der Vielzahl von Schäden an 
Blechradiatoren gezeigt hat, daß die Korrosionsbeständig
keit der alten gußeisernen Radiatoren unübertroffen ist. Die 
Schadenshäufigkeit an Blechradiatoren liegt einmal an der 
geringen Wanddicke, zum zweiten an einer nicht korrosions
gerechten Konstruktion. 

Zum Schluß soll noch bemerkt werden, daß es weder für die 
kalte, noch für die warme Trinkwasserinstallation bisher den 
idealen Werkstoff gibt. Es sind aber eine Reihe von techni
schen Regeln bekannt, deren Beachtung einen großen Teil 
der auftretenden Schäden an den Werkstoffen Stahl, unver
zinkt und verzinkt, Kupfer und seinen Legierungen sowie 
rostfreien Stählen vermieden hätte. Hierzu gehört z. B. die 
Temperaturgrenze von ca. 60°C für den Einsatz von ver
zinkten Stahlrohren sowie die Beachtung der Gefahren bei 
einer Mischinstallation von verzinktem Stahl und Kupfer. 
Bei Kupferrohren das sachgemäße Löten und Vermeiden 
von Schmutzeinschlämmungen sowie die Wahl geeigneter 
werkstoffspezifischer Verbindungstechniken, wie Löten und 
Schweißen sowie die geeignete Werkstoffauswahl bei rost
freiem Stahl. 

Selbstverständlich gibt es noch zahlreiche weitere Korrosi
onsschäden im Hochbau, auf die hier jedoch nicht eingegan
gen werden kann. In vielen Fällen kann die BAM durch Auf
klärung der Schadensursachen wenigstens dazu beitragen, 
daß keine weiteren Schäden entstehen. Dies besonders dann, 
wenn mit der Aufklärung gleichzeitig praktikable und wir
kungsvolle Sanierungsvorschläge vorgelegt werden . Wenn 
also manche Schäden nicht schon von vornherein vermieden 
werden können, dann ist das doch schon ein großer Erfolg. 
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Inhaltsangabe 

Nach einer kurzen Definition des Begriffes .,explosionsfähiger kondensierter Stoff " wird auf die unterschiedliche Betrachtungswe ise 

kondensierter und nicht kondensierter Stoffsysteme hingewiesen . Der Vorgang der sicherheitstechnischen Beurteilung explosionsfä

higer kondensierter Stoffsysteme wird in drei Teilschritte unterteilt : 1. Feststellung der Explosionsfähigkeit , 2. Feststellung der Emp

findlichkeit und 3. Relativierung der Empfindlichkeit der untersuchten Stoffsysteme mit den praktischen Gegebenheiten des zu beur
teilenden Verfahrensschrittes. Zu ergreifende Schutzmaßnahmen werden diskutiert und je nach ihrer Wirksamkeit in primäre, sekun 
däre und tertiäre Maßnahmen unterteilt . Die entwickelte Verfahrensweise zur sicherheitstechnischen Beurteilung chemischer Prozesse 
wird an Hand von zwei Beispielen (Nitrierreaktionen) erläutert. 

Chemische Sicherheitstechnik - Explosionsfähige kondensierte Stoffsysteme - Prüfmethoden - Schutzmaßnahmen - Durchführbar
keit von chemischen Prozessen 

1. Einleitung 

Die sicherheitstechnische Beurteilung chemischer Verfah
ren im Hinblick auf das Vorliegen explosionsfähiger Stoffe 
ist ein Teilaspekt des Aufgabengebietes der Abteilung "Che
mische Sicherheitstechnik" der Bundesanstalt für Material
prüfung. 

Das vorliegende Referat wird sich mit diesem Teilaspekt , 
bezogen auf chemische Verfahren, in deren Verlauf explosi
onsfähige kondensierte Stoffe oder Stoffmischungen auftre
ten, beschäftigen. 

Zum besseren Verständnis ist es erforderlich , zunächst den 
Begriff der exp losionsfähigen Stoffe oder Stoffmischungen 
näher zu erklären. Unter explosionsfähigen kondensierten 
Phasen werden entweder reine feste oder flüssige Stoffe 
oder Stoffmischungen in Form von Gemengen, Lösungen, 
Aufschlämmungen , Suspensionen oder Emulsionen verstan
den , die aus verbrennliehen und oxydierenden Molekülgrup
pen oder nebeneinander vorliegenden Komponenten beste
hen . Die diesen Phasen innewohnende chemisch gebundene 
Energie kann in Form einer Verbrennungsreaktion freige
setzt werden , die - sofern sie hinreichend schnell abläuft 
als Explosion bezeichnet wird. 

Die Verwendung des Begriffes "explosionsfähig" zur Be
schreibung einer Eigenschaft eines Stoffes oder einer Stoff
mischung ist im eigentlichen Sinne nicht exakt, da dieser 
Begriff keine reine Stoffeigenschaft wie z . B. den Schmelz
p unkt, die Dichte , die Viskosität usw. beschreibt, sondern 
eher das Verhalten eines Stoffes oder einer Mischung unter 
bestimmten äußeren, nicht stoffspezifischen Bedingungen 
umreißt. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich, daß die Explosi
onsfähigkeit eines Stoffes oder Stoffgemisches von verschie
denen äußeren Parametern ganz wesentlich bestimmt wird. 
Von diesen Parametern seien hier als Beispiele nur 

1. die Art und Stärke des die Explosion des Stoffes oder 
der Mischung auslösenden Effektes (mechanischer Stoß, 
thermische Beanspruchung, Detonationsstoß etc.), 

2. die Geometrie des Systems Stoff - nächste Umgebung 
(Durchmesser, Länge) , 

3. die Art und Beschaffenheit der nächsten Umgebung des 

*) Vortrag zur Kuratoriumssitzung der BAM am 3. November 1977 
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Stoffes (Material, Masse , Dichte, me chanische F estigkeit 
des Einschlusses) 

genannt. 

Die Vielzahl und Ko mplexität der äußeren Parameter 
macht es praktisch unmöglich , detaillierte Schutzvorschrif
ten für die explosionsfähigen kondensierten Stoffsysteme 
aufzustellen , da der jeweilige Zustand solcher Systeme nicht 
eindeutig zu definieren ist. Hierin liegt ein wesentlicher Un
terschied zu den wohlbekannten explosionsfähigen nicht
kondensierten Stoffen und Stoffmischungen , unter denen 
hier explosive Gase , Dampf-Luft- oder Staub-Luft-Gemische 
verstanden werden. Die letzteren Systeme lassen sich meist 
durch Angabe der oberen und unteren Explosionsgrenzen 
und der Mindestzündenergien hinreichend genau festlegen. 

Obwohl es nicht möglich ist, detaillierte Schutzvorschriften 
für den Umgang mit explosionsfähigen kondensierten Pha
sen festzulegen, gilt natürlich auch für diese Stoffsysteme 
die allgemein gültige Forderung, daß in Anlagen, in denen 
solche Phasen auftreten können , explosive Reaktionen so
weit wie möglich verhindert werden müssen. 

2. Beurteilung der Verfahren 

2.1 Allgemeines 

Der Beurteilungsvorgang läßt sich in drei Teilschritte zerle
gen : 

Zunächst ist die Frage, ob ein potentiell explosionsfähiges 
kondensiertes Stoffsystem überhaupt in Form einer Explo
sion reagieren kann, zu beantworten. Ergibt die Untersu
chung dieser Frage, daß die im System chemisch gebundene 
Energie in einer explosionsartig ablaufenden Reaktion frei
gesetzt werden kann, so ist im zweiten Teilschritt des Beur
teilungsvorganges die Frage nach der Leichtigkeit der Auslö
sung dieser Reaktion zu untersuchen. Mit anderen Worten 
ist im zweiten Beurteilungsschritt die Empfindlichkeit der 
fraglichen Stoffsysteme gegenüber verschiedenen Beanspru
chungen festzustellen . Im dritten Teilschritt des Beurtei
lungsverfahrens sind schließlich die ermittelten Empfind
lichkeitswerte mit den jeweiligen verfahrenstechnischen Ge-



gebenheiten des zu beurteilenden Verfahrens in Beziehung 
zu setzen . 

Bei den praktischen Untersuchungen hat es sich als wün
schenswert erwiesen , nicht nur die tatsächlich im jeweiligen 
Verfahrensschritt vorliegenden Stoffzusammensetzungen zu 
prüfen, sondern die Untersuchungen sind möglichst auf das 
gesamte System in jedem Zusammensetzungsverhältnis aus
zudehnen ; dies gilt zumindest für die Hauptbestand teile des 
jeweiligen Systems. Auf diese Weise werden nicht nur sicher
heitstechnische Daten für einen kleinen stofflich definierten 
Bereich erhalten, sondern es wird auch offenbar, wie weit 
eine bestimmte Zusammensetzung von einer gefährlichen 
und sicherheitstechnisch bedenklichen Grenzzusammenset
zung entfernt ist. Dieser Frage kommt insbesondere bei der 
Festlegung sicherheitstechnisch relevanter Grenzen und bei 
der Beurteilung meß- und regeltechnischer Sicherheitsmaß
nahmen im chemischen Prozeß hervorragende Bedeutung zu. 

2.2 Priifmethodik 

2.2.1 Feststellung der Explosionsfähigkeit 

Zur Beantwortung der Frage , ob ein zu beurteilen
des Stoffgemisch überhaupt in der Lage ist zu ex
plodieren, wird das Gemisch unter möglichst stren
gen Bedingungen einer starken Beanspruchung ausge
setzt. Dazu wird u. a. das Stoffgemisch, das sich unter fe
stem Einschluß in einem Stahlrohr befindet , dem Detonati
onsstoß einer querschnittsfüllenden Sprengladung aus ge
preßtem Hexogen ausgesetzt . Die Erfahrungen haben ge
zeigt, daß hierzu die Verwendung 50 cm langer Stahlrohre 
vom Durchmesser 50 mm und einer Wanddicke von 5 mm 
ausreichend sind. In Sonderfällen sind jedoch auch Rohre 
größeren Durchmessers und/oder Wanddicke zu verwenden. 

2.2.2 Feststellung der Empfindlichkeit 

Es besteht allgemein Übereinstimmung darüber, daß im 
Hinblick auf die Auslösung einer explosiven Reaktion in 
Stoffen oder Stoffgemischen, die in einer chemischen Anla
ge vorliegen, die Beanspruchung mechanischen oder thermi
schen Ursprungs ist. Eine mögliche Beanspruchung des Stof
fes oder Stoffgemisches durch einen starken Detonations
stoß kann üblicherweise außer acht gelassen werden . Es 
muß jedoch betont werden, daß diesem Aspekt bei der Be
urteilung des Gesamtrisikos, vor allem bei der Abschätzung 
des Schadensausmaßes im Falle einer Explosion e.ine nicht 
unerhebliche Bedeutung zukommt. 

2.2.2.1 Feststellung der mechanischen Empfindlichkeit 

Die mechanische Beanspruchung von Stoffen in einer che
mischen Anlage besteht in schlagender oder reibender Ein
wirkung wie sie z. B. in oder an Rührbehältern, Pumpen, 
Zentrifugen, Mühlen, Förderorganen usw. auftreten kann . 

Es ist nun mit Ausnahme weniger Einzelfälle fast unmög
lich, die Art und Stärke der Beanspruchung in einem defi
nierten Anlagenteil zahlenmäßig anzugeben. Aus diesem 
Grunde ist es ebenso nicht möglich, die Empfindlichkeits
prüfung der Stoffsysteme den tatsächlichen Verfahrensbe
dingungen genau anzupassen. Die langjährigen Erfahrungen 
mit Explosivstoffen haben jedoch gezeigt, daß die üblichen 
mechanischen Prüfverfahren, wie die mit dem Fallhammer
apparat und mit dem Reibapparat, gut verwertbare Ergeb
nisse liefern . 

Aus Sicherheitsgründen wird jedoch für die Beurteilung der 
mechanischen Empfindlichkeit eines Stoffsystems auch die 
Empfindlichkeitsprüfung gegenüber der Einwirkung des 
schwachen Detonationsstoßes einer Sprengkapsel herange
zogen. Hierzu wird der zu prüfende Stoff unter festem Ein
schluß in einem Stahlrohr dem Detonationsstoß einer ge
normten Sprengkapsel ausgesetzt. Leitet die geprüfte Sub
stanz den Detonationsstoß der Sprengkapsel in Form einer 
Detonation oder Deflagration weiter, so wird dieser eine 
mechanische Empfindlichkeit zugemessen. 

Diese Beurteilung hat sich als sinnvoll erwiesen , da im Ver
lauf chemischer Prozesse mechanische Beanspruchungen der 
Stoffe vorkommen können , die in ihrer Stärke mit Sicher
heit über den im Fallhammer- oder Reibapparat auftreten
den Beanspruchungen liegen. Solche Beanspruchungen kön
nen z. B. beim Zusammenbruch von Kavitationsblasen oder 
bei mechanischen Schäden an schnellaufenden Apparatetei
len auftreten . 

2.2.2.2 Feststellung der thermischen Empfindlichkeit 

Besondere Aufmerksamkeit bei der Beurteilung der Emp
findlichkeit explosionsfähiger kondensierter Phasen verlangt 
die Feststellung der thermischen Auslösbarkeit explosiver 
Reaktionen, weil ja die meisten Stoffe im Verlauf chemi
scher Prozesse bei höheren Temperaturen gehandhabt wer
den müssen. Zur Ermittlung der thermischen Empfindlich
keit eines Stoffsystems werden verschiedene, in der Sicher
heitstechnik häufig angewendete Verfahren, wie z. B. die 
Differentialthermoanalyse, Thermogravimetrie, Differential
scanning-calorimetry, rasches Erhitzen der Substanz mit 
und ohne Einschluß oder adiabatische Wärmestaulagerungen 
eingesetzt. Mit diesen Verfahren wird festgestellt, ob und 
gegebenenfalls bei welchen Temperaturen eine bestimmte 
stoffliche Zusammensetzung zu einer exotherm verlaufen
den Reaktion kommt. Liegt die niedrigste festgestellte Re
aktionstemperatur in der Nähe der vorgesehenen Arbeits
temperatur -und als solche muß die jeweilige Maximaltem
peratur des Wärmeträgermediums angesehen werden - so 
sind zusätzliche Untersuchungen über die Art und Wirkung 
der jeweiligen Reaktion auszuftihren. Solche Untersuchun
gen sind einerseits reaktionskinetischer Art und andererseits 
adiabatische Wärmestau- und isotherme Druck-Wärmestau-' 
versuche. 

2.3 Relation Empfindlichkeit der Stoffsysteme 
-Durchführbarkeit des Verfahrens- Schutzmaß
nahmen 

Im dritten Teilschritt des Beurteilungsverfahrens für einen 
Prozeß der chemischen Industrie wird das Gesamtbild der 
ermittelten Empfindlichkeiten des jeweiligen Stoffsystems 
auf die tatsächlich im Prozeß vorliegenden Zusammenset
zungen und ablaufenden Vorgänge projiziert. 

Dazu ist es natürlich erforderlich, daß der genaue Verfahrens
ablauf hinsichtlich der im Prozeß vorliegenden Zusammenset
zungen, der verwendeten Apparate, der pro Einzelverfah
rensschritt auftretenden Standmengen und Verweilzeiten 
sowie alle den Prozeß charakterisierenden chemischen und 
thermischen Daten bekannt sind. 

Die Beurteilung eines Verfahrens der chemischen Industrie 
muß schließlich in zweierlei Hinsicht vorgenommen werden: 

Es ist erstens festzustellen, ob die Durchführung des vorge
sehenen Verfahrens oder Verfahrensschrittes überhaupt in 
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Bild 1 
Beurteilungsschema für Verfahren der chemischen Industrie 

mechan . und /oder Empfindlichkeit Empfindlichkeit Durchführbarkeit des Verfahrens in der 
therm. Empfindlichkeit gegen Sprengkapsel gegen Booster chemischen Industrie 

+ + + nicht durchführbar 

+ + 
bedingt durchführbar, 
Schutzmaßnahmen erforderlich 

+ durchführbar 

bedingt durchführbar, 

+ + Schutzmaßnahmen erforderlich, besondere 
Anforderungen an die Verfahrensführung 

bedingt durchführbar, 

+ 
Schutzmaßnahmen erforderlich , besondere 
Anforderungen an die Verfahrensführung, 
wenn thermische Empfindlichkeit vorhanden 

durchführbar 

einer Anlage der chemischen Industrie sicherheitstechnisch 
vertretbar ist ; und wenn ja, dann sind zweitens die Bedin
gungen für die Durchführbarkeit des Verfahrens festzulegen . 

Für die Beurteilung der Durchführbarkeit eines Prozesses 
in einer chemischen Anlage ist im Ver laufe der letzten J ah
re, basierend auf den verfügbaren Erkenntnissen, von uns ein 
Schema entwickelt worden, das in Bild 1 dargestellt ist . 

Hieraus ist zu entnehmen, daß Verfahren oder Verfahrens
stufen bei Beteiligung explosionsfähiger Stoffe nur dann 
ohne besondere sicherheitstechnische Auflagen in Anlagen 
der chemischen Industrie gehandhabt werden können, wenn 
die beteiligten Stoffe oder Stoffmischungen keine mechani
sche oder thermische Empfindlichkeit aufweisen und nur 
unter festem Einschluß bei Einwirkung des starken Detona
tionsstoßes einer größeren Sprenglad U:ng zur explosiven 
Umsetzung gelangen. 

Weisen die an den jeweiligen Verfahrensstufen beteiligten 
Stoffe oder Stoffmischungen mechanische oder thermische 
Empfindlichkeiten auf, verhalten sie sich jedoch gegenüber 
der Einwirkung des relativ schwachen Detonationsstoßes ei
ner Sprengkapsel unempfindlich, so sind diese Verfahrens
schritte bei Einrichtung bestimmter Schutzeinrichtungen 
bzw. bei Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorschriften in 
der chemischen Industrie durchführbar. 

Die gleiche Beurteilungsweise ergibt sich auch für Verfah
rensstufen, an denen mechanisch und/oder thermisch nicht 
empfindliche, aber bei Einwirkung des relativ schwach.en 
Detonationsstoßes einer Sprengkapsel explosiv reagierende 
Stoffe oder Stoffmischungen beteiligt sind . In diesen Fällen 
spielt auch die Abschätzung einer möglichen Schadenswir
kung bei der Beurteilung des Risikos eine erhebliche Rolle. 

Weisen die im betrachteten Verfahrensabschnitt auftreten
den Stoffe oder Stoffmischungen ejne mechanische und/ 
oder thermische Empfindlichkeit auf und sind sie außer
dem schon gegenüber der Einwirkung des relativ schwachen 
Detonationsstoßes einer Sprengkapsel sensibel, so stehen 
diese Stoffe oder Stoffgemische den Explosivstoffen in je
der Weise gleich, d . h., der Umgang mit solchen Stoffen ver
bietet sich in einer Anlage der chemischen Industrie aus Si
cherheitsgründen. 

Dieses vorgestellte Beurteilungsschema gestattet zunächst 
nur eine grobe pauschale Beurteilung der Durchflihrbarkeit 
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der einzelnen Verfahrensstufen und ist im Rahmen der Be
gutachtung unter Zugrundelegung der tats ächlichen verfah
renstechnischen Gegebenheiten auszudeuten bzw. zu ergän
zen . Die Anwendung des vorgestellten Beurteilungsverfah
rens gestattet d. E . eine Aussage über das Risiko , das mit 
dem Betrieb der Anlage verbunden ist. 

Aus den Ausführungen ist eindeutig ab zuleiten, daß das 
Niveau der erzielten Sicherheit je nach Art der ergriffenen 
Maßnahmen unterschiedlich ist. 

Die Verhinderung des Entstehens explosionsfähiger kon
densierter Phasen und deren meß- und regeltechnische Ab
sicherung in einer Anlage der chemischen Industrie stellt 
eine dem "primären Explosionsschutz" vergleichbare Maß
nahme dar, die den höchsten Grad an Sicherheit gegen Ex
plosionen repräsentiert. Leider sind dem Bestreben , nur mit 
nichtexplosionsfähigen kondensierten Phasen in den Anla
ger der chemischen Industrie umzugehen, häufig schier un
überwindliche Grenzen gesetzt ; diese können sowohl in der 
Verfahrenstechnik als auch im Chemismus der auszuführen
den Reaktion begründet oder ökonomischen Ursprungs sein. 

In diesen Fällen stellt das Ergreifen verfahrensspezifischer 
Maßnahmen wie z. B. genaue meß- und regeltechnische 
überwachung kritischer Phasen in unkritischen Zuständen , 
Ausschaltung explosionsauslösender Verfahrensstufen, Ver
kleinerung der Standmengen kritischer Phasen oder Verklei
nerung von Verweilzeiten eine vielfach bewährte Methode 
des "sekundären Explosionsschutzes" dar. Diese Maßnah
men führen zwar zu einem verringerten aber noch ausrei
chenden Maß an Sicherheit . 

Dem Einsatz des "tertiären Explosionsschutzes", d. h., das 
Ergreifen baulicher Maßnahmen zum Schutz vor den Aus
wirkungen von Explosionen oder das Einhalten ausreichend 
bemessener Schutz- und Sicherheitsabstände, kommt im 
Rahmen der hier behandelten explosionsfähigen konden
sierten Phasen nur eine geringe Bedeutung zu . Meist ist die 
Wirkung explosionsfähiger kondensierter Stoffgemische auf
grund der in den Anlagen vorliegenden Mengen und ihrer 
Reaktionsweise so gewaltig , daß bauliche Maßnahmen kei
nen ausreichenden Schutz für Beschäftigte oder Unbeteiligte 
oder die Anlagen bieten. 

Die Einhaltung ausreichender Schutz- und Sicherheitsab
stände ist nur in ganz wenigen Fällen der chemischen lndu-



strie möglich. Nur in Ausnahmesituationen , in denen mögli
che Explosionswirkungen auf einen kleineren räumlichen 
Bereich beschränkt bleiben - z. B. bei Deflagrationen klei
ner Stoffmengen - kann u . U. durch die räumliche Abtren
nung solcher Verfahrensschritte ein gerade noch ausreichen
der Explosionsschutz erreicht werden. 

3. Beispiele: 

Bei den beiden mitgeteilten Beispielen handelt es sich um 
die sicherheitstechnische Beurteilung von Nitrierreaktionen. 

Im ersten Fall geht es um die Nitrierung eines aromatischen 
Kohlenwasserstoffes mit Mischsäure zur entsprechenden Di
nitroverbind ung. In Bild 2 ist das Zusammensetzungsdia
gramm dargestellt, in das neben der Linie der ausgegliche
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Bild 3 
Empfindlichkeits- und Sicherheitsgrenzen im System organische 
Verbindung - Salpetersäure 

nen Sauerstoffbilanz und der Phasengrenze die Bereiche de
tonationsempfindlicher Zusammensetzungen eingetragen 
sind. Eine thermische Empfindlichkeit besteht für das be
gutachtete System im interessierenden Temperaturbereich 
nicht. Die mechanische Empfindlichkeit konnte im zwei
phasigen Bereich aus versuchstechnischen Gründen nicht 
untersucht werden. Aus dem Diagramm lassen sich nun
mehr sehr leicht die Zusammensetzungen entnehmen, für 15 

die keine Detonationsempfindlichkeit gegeben ist. Der Um
gang mit solchen Zusammensetzungen in einer Nitrieranlage 
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der chemischen Industrie ist somit sicherheitstechnisch un
bedenklich. 

Bei dem zweiten Beispiel handelt es sich um die Begutach
tung der Nitrierung eines komplizierten organischen Mole
küls mit konzentrierter Salpetersäure, sog. HOKO-Säure. Im 
Bild 3 sind die Grenzen der Bereiche detonationsfähiger 
Zusammensetzungen sowie der schlagempfindlichen Mi
schungen in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des 

I 0 

SK in% 

Bild 4 
Empfindlichkeits- und Sicherheitsgrenzen im System Nitroverbin
dung- Salpetersäure 

Systems - charakterisiert durch das Gewichtsverhältnis Sal
petersäure zu organischer Verbindung und die Säurekon
zentration dargestellt. Im Bild 4 sind die gleichen Bereiche 
für das Stoffsystem bei niedriger Säurekonzentration aufge
zeichnet. Die Zusammensetzung des Systems ist in diesem 
Falle durch das Molverhältnis der Salpetersäure zur Nitro
verbindung und die Säurekonzentration der überschüssigen 
Salpetersäure charakterisiert. 

In beiden Darstellungen sind entsprechend dem vorstehend 
beschriebenen Beurteilungsschema die sicherheitstechni
schen Grenzen eingezeichnet, die die stofflichen Grenzzu
sammensetzungen angeben, die im Verlaufe des Verfah
rens nicht erreicht oder gar überschritten werden dürfen. 
Diese Grenzen dienen der Festlegung der verfahrensmäßigen 
Arbeitsweisen und der meß- und regeltechnischen Maßnah
men zur Steuerung der N itrierreaktion. 
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Synthese polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe als Referenzmaterialien für die Umweltanalytik*l 

Von RegDir. Dr. rer. nat. Pater Studt, Bundesanstalt für Materialprüfung (SAM), Berlin 

DK 502 .55 : 547.68: 543 

Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (SAM) 8 (1978) Nr. 4 S. 176/ 177 

Der Bedarf an Benzo( e ]pyren (5) , lndeno( I ,2,3-cd]-pyren 
(8) und Dibenz( aj ]anthracen (12) als Vergleichssubstanzen 
für die Umweltanalytik war Veranlassung zur Entwicklung 
neuer Synthesen für diese Verbindungen, um sie leichter zu
gänglich zu machen. 

Benzo[ e ]pyren (5) I) 

Das gut zugängliche 2,3) I ,2,3,4-Tetrahydro-4-phenanthre
non reagiert mit Phenyllithium in Ether zum Alkohol 2, der 
durch Wasserabspaltung mittels p-Toluolsulfonsäure mit 
69 %iger Ausbeute (bezogen auf das Keton I) das I ,2-Di
hydro-4-phenylphenanthren (3) mit Schmp. 105 °C ergibt. 
Das Keton I reagiert, offenbar wegen sterischer Hinderung, 
nicht mir Phenylmagnesiumbromid . 

Die Verbindung 3 wird durch Kochen mit Tetrachlor-p-ben
zochinon in Xylol zu 4-Phenylphenanthren ( 4) dehydriert 
(Ausbeute 68 %; Schmp. 82.5 °C). Der unter weiterer De
hydrierung ablaufende Ringschluß zu Benzo( e ]pyren (5) ge
lingt nahezu ohne Bildung von Nebenprodukten in 63 %iger 
Ausbeute durch Erhitzen von 4 mit Platin/ Aktivkohle auf 
350 °C. Die einzige Verunreinigung ist nicht umgesetzte 
Ausgangsverbindung (Gaschromatographie, Hochdruckflüs
sigchromatographie) . Die Verbindung 5 fällt als blaßgelbe 
Kristalle mit Schmp. 178-181 °C (Lit. 4) I 7 8 °C) an . 

Der Ringschluß in einer Schmelze aus Natriumchlorid und 
Aluminiumchlorid liefert unter optimalen Bedingungen 
(NaCl/ AlC!3 = I: i (Gewichtsteile) , Reaktionstemperatur 
120 Oe] Benzo( e ]pyren (5) nur in 8%iger Ausbeute. 

liPh 69 -h 

Indeno[ 1 ,2,3-cd ]pyren (8)5) 

Tetra chlor·p· 
benzochinon 

Das leicht zugängliche l -Brompyren6) reagiert in Tetrahy
drofuran mit Magnesium zur Grignardverbindung, die mit 
Cyclohexanon umgesetzt wird. Bei der Aufarbeitung erfolgt 
Wasserabspaltung aus dem Alkohol, und man erhält in 
60 %iger Ausbeute 1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyren (6) . Aus 
Ethanol kristallisiert, schmilzt 6 bei II 0-112 oc. 

*) Kurzfassung der Arbeiten "Notiz über die Synthese von Benzo
(e) pyren", Notiz über die Synthese von lndeno(1 ,2,3-cd)pyren" 
sowie "Notiz über die Synthese von Dibenz(aj)antracen", er
schienen in Liebigs Annalen der Chemie 197 8, S. 5 28-5 29, 5 30-
531 und Lit. 8) 
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Durch Erhitzen von 6 mit Palladium/Kohle und Schwefel 
auf 240 °C entsteht in 50 %iger Ausbeute 1-Phenylpyren 
(7) als gelbe Kristalle, die nach mehrfachem Umkristallisie
ren aus Ethanol bei 80-81 °C schmelzen. Diese Verbindung 
stimmt in ihren Eigenschaften nicht überein mit einer von 
Lang und Buffleb 7) synthetisierten Substanz mit Schmelz
punkt 132-133 oc, der die Konstitution von 1-Phenyl
pyren zugeschrieben wurde. 

Beim Verschmelzen von 1-Phenylpyren (7) mit Natrium
chlorid und Aluminiumchlorid erfolgt Ringschluß zum In
deno [ 1 ,2,3-cd ]pyren (8). Man gewinnt 8 in 30 %iger Ausbeu
te , wenn 2 in eine Schmelze aus gleichen Gewichtsteilen 
Aluminiumchlorid und Natriumchlorid mit einem Zusatz 
von 10 % Aktivkohle bei 270 oc eingerührt und vier Minuten 
bei dieser Temperatur belassen wird. Nach mehrfachem 
Umkristallisieren aus Cyclohexan schmilzt das gelbe Indeno
(1 ,2,3-cd]pyren bei 161-163 °C (Lit. 3) 161.5-163 °C). 

Pd I S NoAICI 4 

Dibenz[aj]anthracen (12)8) 

Die Umsetzung von 9, I 0-Dihydrophenanthren (9) mit Phe
ny!essigsäurechlorid nach Friedet-Crafts ergibt in 72 %iger 
Ausbeute 1-(9, 1 0-Dihydro-2-phenanthryl)-2-phenyl-1-etha
non (I 0) mit Schmp. 98-99 °C. Reduktion von I 0 mit Li
thiumtetrahydridoaluminat und Wasserabspaltung liefern in 
79 %iger Ausbeute 1-(9, I 0-Dihydro-2-phenanthryl)-2-phe
nylethen ( 11) mit Schmp. 139 °C. 

Der unter Dehydrierung ablaufende Ringschluß von II zu 
Dibenz[ aj]anthracen ( 12) gelingt durch Erhitzen von II mit 
Platin/ Aktivkohle auf 400 °C. Die Verbindung 12 fällt nach 
Reinigung durch Kristallisation aus Xylol und Chromato
graphie an Al2 0 3 , in 8 %iger Ausbeute in schwach gelbgrü
nen Kristallen mit Schmp. 198-199 oc (Lit. 9) 197-198 OC) 
an. 

~ r1 ·Ph·CH 1 ·COCI., lD A1Cl3 

9 

11 

PI I C 
400 'C 

10 

12 

Li AIH 4 

- H1 0 

Verfasser dankt Herrn W. Hoffmann und Herrn W. Peronci
ni für ihre Hilfe bei der Durchführung der Experimente. 
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Referat ,.Zementkorrosion durch NaCI-Lauge" 

Seminar über Zement- bzw. Betoneigenschaften unter den Bedingungen im Endlager für radioaktive Abfälle Asse II, 
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Manuskript-Eingang 13. November 1978 

Da in einem vorangehenden Referat des Seminars bereits ei
ne Literaturübersicht gegeben wird, soll hier nur über die 
bisherigen Untersuchungsergebnisse der BAM berichtet wer
den. Zunächst wird die Versuchsdurchführung dargestellt. 
Zementmörtelprismen, die an den Stirnflächen mit Meßzap
fen versehen sind, werden in einer Umlaufeinrichtung hän
gend in den Lösungen gleichmäßig bewegt. Es werden Lö
sungen mit 4 und 20 Masse-% NaCl verwendet; Vergleichs
proben werden mit destilliertem Wasser in derselben Weise 
beansprucht. Die Zementmörtel werden mit einem C3 A-rei
chen PZ 35 F und einem C3 A-armen PZ 45 F-HS in Anleh
nung an DIN 1164 hergestellt. Sie erhärten 7 d unter Was
ser und 21 d im Normalklima 23/50, ehe sie in die Lösun
gen eingelagert werden. Die Temperatur beträgt (22± 1) oc. 
Die Masseänderung und Dehnung der Prismen wird wö
chentlich gemessen. Nach 20, 40, 70 und 100 Wochen wer
den die Festigkeiten ermittelt und chemische und mineralo
gische Untersuchungen durchgeführt . Zusätzlich wird in be
grenzten Versuchsprogrammen der Einfluß der Porosität , 
der Vorlagerung der Proben, der Temperatur und der wech-

'i 0,25 
::> z 
:r 
w 
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seinden Beanspruchung von Lösung und Luft betrachtet. 
Die bisherigen Versuchsergebnisse zeigen bei Dauereinlage
rung in NaCl-Lösungen eine stetige Zunahme der Masse, die 
etwa SO % größer als bei der Wasserlagerung ist. Einen ähn
lichen Verlauf nimmt die Dehnung, die bei Lagerung in 
4 %iger Lösung am größten ist und nach 70 Wochen etwa 
1 %o (linear) erreicht. Bei zyklischer Beanspruchung sind 
z.T. ungleichfQrmige Dehnungskurven zu registrieren (Bild 1 ), 
die möglicherweise auf Gefügeveränderungen durch Sorp
tionsvorgänge und Kristallisationsdruck zurückzuführen sind. 
Die Festigkeitsentwicklung bei Dauereinlagerung ist unter
schiedlich. Beim C3 A-reichen Zement wird bis zu 70 Wo
chen nur durch 4 %ige Lösung die Festigkeit gemindert, 
während beim C3 A-armen Zement die 20 %ige Lösung einen 
stärkeren Festigkeitsabfall auf ca. 80 % der Ausgangswerte 
bewirkt (Bild 2). Chemische Analysen zeigen, daß der Zement 
bei Lagerung in 4 %iger Lösung hohe Mengen er aufnimmt, 
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Bild 1 
Dehnung von Mörtelprismen .,S" bei zyklischer Beanspruchung 
NaCl-Lösungen (Temp. 22 OC); 
schraffierte Fläche: Schwankungsbreite der Längenänderungen beim 
Durchfeuchten bzw. Austrocknen 

während bei Lagerung in 20 %iger Lösung eine höhere Na+
Aufnahme zu finden ist. Cie Calciumhydroxidgehalte neh
men bei Lagerung in 4 %iger Lösung am stärksten und der 
Zeit 1 proportional ab, während die Anteile an Friedelschem 
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Bild 3 
Auslaugung von Zementmörtelprismen 4 cm x 4 cm x 16 cm durch 
I-n-Ammoniumchlorid-Lösung bei "ruhender" bzw. "bewegter" 
Lagerung 

Salz nur leicht, die Anteile an einer noch nicht identifizier
ten Phase stark zunehmen. Da die Ca(OHh -Löslichkeit in 

Einflüsse auf die Lebensdauer von Warmwasser-Installations
systemen 
W. Stichel 
Maschinenmarkt 83 (1977) 95, S. 1996-1999 

Einleitend werden die in Hausinstallationen ablaufenden 
Korrosionsvorgänge sowie deren Folgen beschrieben. Es 
wird auf die Notwendigkeit ausreichender Information zur 
Schadensvermeidung und auf die in Deutschland augen
blicklich laufenden Untersuchungen sowie auf bearbeitete 
Normen und Richtlinien hingewiesen. In den folgenden Ab
schnitten werden die in der Hausinstallation verwendeten 
Werkstoffe unlegierter Stahl, legierter Stahl und Kupfer
werkstoffe diskutiert. 
Stahl wird wegen seiner hohen Korrosionswahrscheinlich
keit im Warmwasserbereich nur noch selten eingesetzt. Die 
Gründe hierfür werden aufgeführt. Überzüge zur Verbesse
rung der Korrosionsbeständigkeit, wie organische Beschich
tungen, Email und Verzinkung werden mit ihren Vor- und 
Nachteilen charakterisiert. Auf die Wirkung der Zinkschicht 
als Korrosionsschutz sowie einige warmwasserbedingte ne
gative Einflüsse auf deren Korrosionsbeständigkeit wird hin
gewiesen. Andere Alternativen zur Verminderung von Kar
rasionsschäden sind die Verwendung korrosionsbeständiger 
Materialien. Die Bedeutung von konstruktions- und verar
beitungsbedingten Einflüssen auf die Lebensdauer von Sy
stemen aus rostfreiem Stahl werden behandelt und auf 
schon vorhandene Regeln zur Verarbeitung dieses Werk
stoffs wird verwiesen. Abschließend wird die Bedeutung des 
Werkstoffs Kupfer, die Einflüsse auf sein Korrosionsverhal
ten sowie die Problematik gemeinsamer Verwendung mit 
verzinktem Stahl, sog. Mischinstallationen, hingewiesen. 
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NaCl-Lösungen bei 4 Masse-% NaCl erheblich höher ist als 
bei 20 Masse-%, ist anzunehmen, daß hier der chemische 
Angriff über Lösungsphasen am stärksten ist , wobei aber 
auch die Möglichkeit der Nachhärtung des Zementsteins 
höher ist. Die Kalkauslaugung kommt auch darin zum Aus
druck , daß nur bei den in 4 %iger Lösung lagernden Pris
men eine deutliche Hüllschicht aus den Calciumcarbonat
Modifikationen Calcit und Vaterit entsteht. Der chemische 
Lösungsprozeß wird von der Diffusion bestimmt , wie am 
Beispiel der Auslaugung von Mörtelprismen durch Ammo
niumchlorid zu erkennen ist (Bild 3) . Der zeitliche Verlauf 
läßt sich damit rechnerisch erfassen . Beim NaCl-Angriff 
wird der Lösungsprozeß von anderen Vorgängen über
lagert , so daß sich die zeitliche Änderung der Zement
mörteleigenschaften meist nicht errechnen läßt. Weiter
hin wirken sich Temperatur, Porosität und Verlagerung , 
soweit bisher Ergebnisse vorliegen, im wesentlichen nur 
auf den zeitlichen Verlauf der Korrosion aus. Zusam
menfassend wird festgestellt , daß die Dauerbeanspruchung 
von Zementmörtel durch NaCl zu physikalischen und mine
ralogischen Veränderungen führt, die teilweise konzentra
tionsabhängig sind. Bei Lösungen geringer Konzentration 
tritt eine starke Chiarideinlagerung ein , bei hochkonzen
trierten Lösungen ist eher eine Alkalireaktion zu befürch
ten . Die bisherigen Untersuchungen lassen jedoch noch kei
ne endgültige Aussage zu , ob die nachgewiesenen Verände
rungen des Zementsteins bei Dauereinlagerung allein oder 
ob zusätzlich einwirkende Wechselklimate zur Zerstörung 
des Betons oder Zementmörtels führen können . 

Measurement and evaluation of random vibrations 
W. Rücker 
• Sammelband A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands zu 
Interna.tional Symposium of Dynamical Methods in Soil and 
Rock Mechanics, Karlsruhe, Sept. 1977 

In vielen Fällen sind die Erregungsfunktionen linearer Sy
steme Zufallsfunktionen. Zudem sind diese Erregungsfunk
tionen oftmals einer direkten Messung nicht zugänglich. In 
dieser Arbeit wird gezeigt , daß für kontinuierliche Systeme 
eine Beschreibung der Erregungssignale aus gemessenen Ant
wortsignalen gewonnen werden kann . Diese Beschreibung 
enthält dann alle nötigen Informationen zur statistischen 
Analyse des Systems. Die numerische Methode wird be
schrieben und ihre Anwendung am Beispiel von Verkehrs
erschütterungen gezeigt. 

Untersuchungen zur Wirkung von Erstarrungsverzögerem 
auf die Verarbeitbarkeit von Beton 
U. Meinhold, M. Maultzsch, P. Schimmelwitz 
Betonwerk + Fertigteil-Technik 44 (1978) H. 9, S. 485-491 
(dt. u . eng!.) 

Schadensfälle, die auf rasches Ansteifen von Betonen trotz 
Zugabe von ErstarrungsverzögereT zurückzuführen waren, 
gaben Veranlassung zu grundlegenden Untersuchungen zur 
Wirkung von Betonzusatzmitteln. In der vorliegenden Ar
beit wird über Ergebnisse berichtet, die an Zementpasten 
Mörteln und Betonen unter Zusatz verschiedener Erstar
rungsverzögereT erzielt wurden. An Beispielen wird darge
stellt, welche stark unterschiedlichen Wirkungen diese Be-



tonzusatzmittel auf das Versteifungs-, Erhärtungs- und Fe
stigkeitsverhalten verschiedener Zemente haben können. 
Die gegenwärtig nach Richtlinien und Normen geforderten 
Prüfungen reichen allein nicht aus, um die Einflüsse von Ver
zögerern auf die Verarbeitbarkeit von Betonen zu erkennen . 
Als besonders geeignete Prüfmethode hat sich vielmehr die 
Prüfung der Ausbreitmaß-Entwicklung eines modifizierten 
Normmörtels über einen Zeitraum von 6 Stunden erwiesen . 
Es wird gezeigt , daß die Ergebnisse hinsichtlich der Verar
beitbarkeit auf die Betoneigenschaften übertragbar sind. Da
mit können wesentlich aufschlußreichere und genauere 
Aussagen über Wirksamkeit und Nebenwirkungen von Be
tonzusatz mitteln bei begrenztem Versuchsaufwand gemacht 
werden. 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) und die staat
lichen Materialprüfungsämter und ihre Zusammenarbeit mit 
den Normenausschüssen im DIN 
H. Feuerberg 
DIN-Mitteilungen 57 (1978) Nr. 3, S. 130-135 

Die Zusammenarbeit des DIN mit den Prüfinstituten ist for 
mal gefordert durch den Erlaß der BAM , den Erlaß des MPA 
Dortmund, andere entsprechende Festlegungen wie auch 
durch DIN 820, Teil I und den Vertrag zwischen der Bun
desrepublik Deutsch land und dem DIN; sie ist sachlich drin
gend notwendig für die nutzbringende Anwendung der Nor
men in der Praxis. Anhand der Organisationsp läne einiger 
Prüfinstitute und einiger DIN-Ausschüsse wird die gegensei
tige Verzahnung deutlich gemacht. Die von den Prüfinstitu
ten teilweise wahrzunehmenden Koordinierungsaufgaben 
werden diskutiert. 

Die spektrale EmpfmdlicLkeit von PA6 und PA66 
P. Trubiroha 
Chemie Kunststoffe-Aktuell , Jg. 32 (1978) , Sondernummer: 
"1 0. Donauländergespriiche" , S. 25 -29 

Reines Polycaprolactam (PA6) und Polyhexamethylen-adi
pinamid (PA66) werden in der Literatur als wenig beständig 
und als unterschiedlich empfindlich gegen die Einwirkung 
von Strahlung beschrieben. Die spektrale Empfindli chkeit 
dieser Polyamide im Spektralbereich 28 0 nm < A. < 380 nm, 
charakterisiert durch die Moleku largewichtsänderung, wur
de an Folien mit einer Dicke von etwa 35 /1Jll ermittelt, wo
bei der Kristallisationsgrad der Polyamide für die Un tersu
chungen variiert wurde. 

Das für diese Untersuchungen entwickelte Bestrahlungsge
rät, mit einer 900 W Xenonlampe als Strahlungsquelle aus
gerüstet und unterschied Iichen Möglichkeiten zur spektralen 
Bestrahlung von Proben, wird beschrieben . 

Experimentelle Gesichtspunkte bei der Haftfestigkeitsprü
fung 
J. Siekfeld 
J. Oil Co!. Chem. Assoce. 1978, 61, S. 292-298 

Aus Anlaß der Erarbeitung der ISO 4624 "Pull-off test" 
wurde in Fortsetzung der Arbeiten von D. W APLER (Farbe 
und Lack 82 , 589-94, 197 6) der Einfluß einer Anzahl von 
Versuchsparametern auf die Ergebnisse von Abreißversu
chen mit Anstrichen und ähnlichen Beschichtungen unter
sucht. Dabei sollte auch die Bedeutung der Zahlenwerte der 
Abreißfestigkeit hinsichtlich der tatsächlichen Haftfestigkeit 
der Beschichtungen relativiert und die Notwendigkeit der 
Untersuchung des Bruchbildes beijedem Versuch dargest ellt 
werden. Außerdem wurden die Ergebnisse der (senkrechten) 

Abreißversuche verglichen mit den bei Torsionsscherversu
chen erhaltenen Ergebnissen. 
Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefaßt werden: 

I . Abreißversuche nach DIN 53 232 bzw. ISO 4624 mit ei
ner Prüfanordnung, bei der ein Prüfstempel auf einen 
starren Untergrund geklebt ist , ergeben um 20 bis 60 % 
niedrigere Abreißfestigkeiten als Abreißversuche nach 
der ebenfalls in den o.a. Normen angegebenen Sand
wich-Methode , bei der die Beschichtung auf dem Unter
grund sich zwischen 2 koaxial aufgeklebten Prüfstempeln 
befindet , weil bei der zuletzt genannten Anordnung eine 
bessere Spannungsverteilung resultiert. 

2. Bei unterschiedlichem Prüfstempel-Durchmesser ist keine 
Abhängigkeit der Abreißfestigkeiten vom Durchmesser 
festzustellen , wenn die Stempel mit unterschiedlichen 
Durchmessern geometrisch ähnlich sind. 

3. Ein Einfluß einer Freilegung des Anstrichuntergrundes 
in der Umgebung der Prüffläche außerhalb des Prüfstem
pels auf die Prüfergebnisse ist auch bei dickeren Be
schichtungen kaum feststellbar. 

4. Mit steigender Schichtdicke einer Beschichtung sinkt die 
Abreißfestigkeit, was den Erfahrungen bei Klebverbin
dungen entspricht. 

5. Beim Vergleich der Abreißfestigkeiten mit Torsions
scherfestigkeiten zeigte es sich , daß die Meßwerte in der 
gleichen Größenordnung liegen und in der Regel das glei
che Bruchbild erhalten wird . Bei Kohäsionsbrüchen liegen 
die Festigkeitswerte des Scherversuchs etwas höher, bei 
Adhäsionsbrüchen etwas niedriger als die aus Abreißversu
chen resultierenden Werte, so daß durch den Torsions
scherversuch Haftfestigkeitsfehler etwas besser differen
ziert werden. 

Textile Fußbodenbeläge und Brandrisiko 
A. Lehnen und L. Meckel 
Chemiefasern/Textilindustrie 27 /79 (1977) S. 267 -269 

Etwa 30 % der Fußböden in privaten und öffentlich zu
gänglichen Räumen sind mit Teppichboden ausgelegt. Eine 
Zunahme der Brandschäden hat sich - wie auch Berichte 
der Feuerwehren zeigen - offenbar nicht ergeben. Das Be
dürfnis nach Prüfmethoden über die Brennbarkeit text iler 
Fußbodenbeläge wurde durch Regelungen in den USA ge
weckt. Ergebnisse nach der Prüfnorm DIN 54 3 32 und der 
Klassifizierung nach DIN 66 081 wurden durch Brennver
suche untermauert, bei denen in AnlehnunganDIN 4102 
Teil 3 ein Korb mit Holzwolle auf den Teppichböden ver
brannt wurde. Das relativ geringe Brandrisiko textiler Fuß
bodenbeläge ist offenbar durch die Auswahl entsprechend 
klassifizierter Beläge weiter einzuschränken . 

Brennbarkeit von Einweg-Textilien 
L. Meckel und D. Herzog 
Krankenhaus-Umschau 46 (1977), H. 4 , S. 220-222, 225-
227 

lnfolge eines Brandunfalls in einem Krankenhaus durch ei
nen Einweg-Kittelließ eine Landesbehörde die Brennbarkeit 
von Einweg-Textilien auch im Vergleich zu üblichen Baum
wolltextilien untersuchen. In diese Prüfung wurden 25 ver
schiedene Materialien einbezogen, die völlig oder überwie
gend aus cellulosischen Fasern bestanden. Neben genormten 
Prüfverfahren wurden z.B. für Bettlaken auch stärker an der 
Praxis orientierte Prüfungen zur Anwendung gebracht; bei 
Kitteln wurden außerdem zum Vergleich Brennversuche an 
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ganzen Kitteln durchgeführt. Alle Materialien , einschließ
lich der Baumwollgewebe, zündeten innerhalb einer Sekun
de. Die Brenngeschwindigkeit ist hingegen bei den einzelnen 
Untersuchungsproben sehr verschieden; sie ist bei senkrech
ter Materialanordnung (Kitte l) stark vom Flächengewicht 
abhängig. Dies bedingt die sehr große Brenngeschwindigkeit 
mancher Einweg-Textilien, da es sich bei diesen vielfach um 
Produkte mit sehr geringem Flächengewicht (zwischen 30 
und 60 gjm2

) handelt . Werden die Materialien in waage
rechter Anordnung und aufgespannt verwendet, so ist das 
Brandrisiko viel geringer. Sollen z.B. die hygienischen Vor
teile dieser Produkte genutzt werden ohne eine Gefährdung 
beim Brennen zu haben , so ist zu prüfen, inwieweit Zünd
quellen in dem betreffenden Einsatzbereich im Kranken
haus auszuschließen sind. 

Analytisches Verhalten der nativen Fasern Wolle und Baum
wolle bei Einwirkung von Hexafluorisopropanol 
W. Schiller und H. Zimmer 
Melliand Textilberichte International (1978) H. 6, S. 498-
500 

In Anknüpfung an frühere Untersuchungen konnte gezeigt 
werden , daß Wolle rund 13 % Hexafluorisopropanol bei 
Siedetemperatur bindet , welches durch Trocknung bei 
I 05 oc nicht entfernt werden kann. Durch Einwirkung von 
Wasser bei 50 oc wird das gesamte Lösemittel von der Wol
le wieder abgespalten. Es tritt - bezogen auf eingesetzte 
Wolle - eine geringfügige , konstante Gewichtsabnahme ein, 
die zu einem Korrekturfaktor für Wolle als Rückstand von 
I ,0 I führt . Die untersuchten Schädigungen und Färbungen 
beeinflussen diesen Faktor nicht. Für Seide als Rückstand 
wird ein Korrekturfaktor von I ,02 ermittelt. 

Die Kennzahlen für Wolle - AL, HBL, der Gehalt an 
Cyst in, Cystein und Cysteinsäure - werden durch die Be
handlung der Wolle mit Hexafluorisopropanol nach dem 
Heißextraktionsverfahren und anschließe.nd mit Wasser bei 
50 oc nur unwesentlich beeinflußt. 

Die Grenzviskositätszahl cellulosischer Fasern in EWNN-Lö
sung wird nur geringfügig erniedrigt . Diese Änderung kann 
vernachlässigt werden . Es ist ferner gezeigt worden, daß 
Hexafluorisopropanol im Heißextraktionsverfahren zur 
quantitativen Analyse von Gemischen aus Wolle und ver
schiedenen Chemiefasern eingesetzt werden kann . 

22. Spektroskopische Untersuchungen über die Rolle des 
Käfig-Effektes bei der Prädissoziation aromatischer Nitro
verbindungen 
E. Lippert und J. Keim 
Helvetica Chimica Acta, Vol. 61 (1978) Fase. I, S. 279-
285 

Bei der Photolyse aromatischer Nitroverbindungen wird be
obachtet, daß eine Spaltung der Bindung Rar·N02 auftritt. 
Aus der Untersuchung des Fluoreszenzverhaltens folgt, daß 
es sich bei der Trennung dieser Bindung um eine Prädisso
ziation handelt , denn bei allen aromatischen Nitroverbin
dungen findet man eine Energiegrenze von 20.000 cm·l, 
oberhalb derer die Fluoreszenz gelöscht ist. Vom jeweiligen 
Abstand der bei der Photolyse gebildeten Phenyl- und NOr 
Radikale im Käfig der Lösungsmittel-Moleküle hängt es ab, 
ob sie zur ursprünglichen Nitroverbindung oder zur entspre
chenden Nitritverbindung rekombinieren , oder aber mit 
dem Lösungsmittel reagieren. Als analytisches Hilfsmittel 
wird die F-19-NMR-Spektroskopie eingesetz t. 
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Gefährliches Monosilan 
D. Conrad 
Arbeitsschutz , Heft I / 2, 1978, S. 12-15 

Nachdem im Rahmen eines Forschungsvorhabens Untersu
chungen zum Selbstentzündungsverhalten von Gasgemi
schen, die Monosilan (SiH4) enthalten, durchgeführt wor
den sind (s. Arb.Sch. 9/1976 , S. 299-302), wurden weitere 
experimentelle Untersuchungen mit reinem Monosilan bei 
Raumtemperaturen zwischen 25 und 32 °C und relativen 
Luftfeuchten zwischen 30 und 50 % angestellt. Es wurde 
festgestellt , daß beim Ausströmen von Monosilan an die 
freie Atmosphäre nicht mit Sicherheit mit einer sofortigen 
Selbstentzündung gerechnet werden darf. Selbstentzündung 
blieb aus, wenn das Monosilan erst in der Rohrlei tung be
fi ndliches Inertgas (z. B. N2) aus der Ausströmöffnung her
ausdrücken mußte, bevor es selbst mit einer Ausströmge
schwindigkeit, die oberhalb eines ermittelten Grenzwertes 
liegen muß, an die Atmosphäre trat. Unterhalb der Grenz
geschwindigkeit entzündete sich das auss trömende Monosi
lan immer von selbst. Weiterhin konnte experimentell nach
gewiesen werden , daß sich bei ausbleibender Selbstentzün
dung explosionsfähige Monosilan/ Luft-Gemische in gefähr
licher Menge bilden können. Die Zündung se tzte spontan 
ein , wenn die Ausströmgeschwindigkeit unter den Grenz
wert sank oder die Strömung z. B. durch Schließen eines 
Ventils zur Ruhe kam. 

Strö mte Monosilan langsam in ein Gemisch aus Kohlendi
oxid und Sauerstoff, so wurden Selbstentzündungen bei 
5 Vol.-% 02 im C02/ 02-Gemisch und darüber beobachtet. 
Versuche, aus einer Rohrleitung ausströmendes mit I 0 cm 
hoher Flamme brennendes Monosilan mit einem co2-Hand
feuerlöscher zu löschen, blieben erfolglos. 

Die aus diesen Versuchen gewonnenen Erkenntnisse führen 
zu der sicherheitstechnischen Empfehlung, reines Monosi
lan im Produktionsbereich (Halbleiterindustrie) erst dann 
unter Einhaltung besonderer Sicherheitsmaßnahmen einzu
setzen, wenn mit monosilanhaltigen Gasgemischen, die nicht 
selbstentzündungsfähig sind, aus schwerwiegenden Gründen 
nicht gearbeitet werden kann. 

Jahreszeitliche Änderung physikalischer Holzeigenschaften 
in einem Eichenbaum (Quercus robur L.) 
A. Burmester 
Holz als Roh- und Werkstoff 36 (1978) S. 315-321 

Aus dem fehlerfreien unteren Stammteil eines 120-jährigen 
Eichenbaumes (Quercus robur L.) wurden während der Jah
re 1976 und 1977 in monatlichen Abständen Bohrkerne 
entnommen. An ihnen wurden Holzfeuchtigkeit im grünen 
Zustand sowie Desorptionsholzfeuchtigkeit, Schwindung 
und Raumdichte bestimmt. Die untersuchten Holzeigen
schaften sind bei Splint- und Kernholz jahreszeitlichen Än
derungen unterworfen, die im Zusammenhang mit den 
Wachsstumsvorgängen stehen. Bei gleichem Trend dieser Än
derungen während der beiden Jahre treten jedoch witte
rungsbedingte Unterschiede auf. 

Möglichkeiten der Weiterentwicklung von Holzwerkstoffen 
H.-J. Deppe 
Holz-Zentralblatt 1978, Nr. 6, S. 67-70 

Herstellung und Verbrauch von Holzwerkstoffen haben in 
diesem Jahrhundert weltweit einen überraschenden Auf
schwung genommen. Ihre Erzeugung ist namentlich in den 



letzten Jahrzehnten zu einem bestimmenden Faktor im Be
reich der Holzwirtschaft geworden . Die Entwicklung inner
halb dieses Sektors ist sehr differenziert verlaufen. Einer
seits hat ein gewisser Verdrängungswettbewerb bei einigen 
Massivholzprodukten (Schnittholz , Schwellen, Grubenholz 
u. a. m.) stattgefunden. Andererseits hat es auch innerhalb 
des Holzwerkstoffsektors wesentliche Verschiebungen gege
ben. Die Dynamik in der Holzwerkstoffentwicklung hat mit 
ihrem hohen Tempo bislang die Voraussetzungen geschaf
fen, daß die Produkte dieses Industriezweiges stets rasch 
den wechselnden Anforderungen der Wirtschaft angepaßt 
werden konnten. International gesehen verhalf diese Dyna
mik der europäischen Fertigung zu einem zeitlichen Vor
sprung. Wenn dieser erhalten bleiben soll, bedarf es weiterer 
Innovationen. Die Verbindung mit Kunststoffen als sinn
volle Ergänzung könnte den Holzwerkstoffen neue Mög
lichkeiten in dieser Richtung eröffnen . Die Ausschöpfung 
der auf diesem Gebiet in den kommenden Jahren sich bie
tenden Chancen wird eine wichtige Aufgabe der Holzwerk
stoffindustrie darstellen. Dabei müßten die Bestrebungen 
der Industrie von der anwendungsbezogenen Holzforschung 
stärker als bisher unterstützt werden . Eine wichtige Voraus
setzung hierbei ist die Kenntnis der Möglichkeiten , die sich 
bei den Holzwerkstoffen bieten. 

Holzwerkstoffe - Plattentypen und Anwendungsbereiche 
H.-J. Deppe 
Holz-Zentralblatt 104 (1978) Nr. 110, S. 1641-1643 

Unter dem Begriff "Holzwerkstoffe" werden Furnier-, 
Tischler-, Faser- und Spanplatten zusammengefaßt. Im Lau
fe der Zeit haben sich 2 große Gruppen von Plattentypen 
herausgebildet. Es handelt sich einmal um diejenigen Holz
werkstoffe, die im Möbel und Innenausbau verwendet wer
den (sogenannte "Innenqualität"). Zum anderen faßt man 
alle Holzwerkstoffe , die als Baustoffe eingesetzt werden, zu 
einer weiteren Gruppe zusammen (sogenannte "Außenqua
lität"). Nach Erarbeitung der Neufassung von DIN 68 800 
werden die einzelnen Plattentypen bestimmten Holzwerk
stoffklassen und damit einzelnen Anwendungsbereichen 
zugeordnet. In den jeweiligen Holzwerkstoffnormen war 
die Herstellung von Platten für die einzelnen Typen an die 
Verwendung bestimmter Klebstoffe gebunden. Infolge Wei
terentwicklung der Verfahrenstechnik konnte inzwischen 
für andere Klebstoffe durch Brauchbarkeitsnachweise eine 
Gleichwertigkeit mit den bereits zugelassenen Klebstoffen 
bewiesen werden. Durch mehrere bauaufsichtliche Zulas
sungen hat sich inzwischen die Zahl der für die Fertigung 
eines Plattentyps einsetzbaren Klebstoffe vergrößert. In der 
Abhandlung wird ein Überblick zum Stand der Technik ge
geben. 

Holzbaustoffe und Holzschutz 
H.-J. Deppe 
• AMK-Messeband zum Kongreß " Stadtsanierung" Indu
striemesse Berlin 1978 

Die Bauwirtschaft des Bundesgebietes verbraucht nahezu 
ein Drittel des gesamten Holzaufkommens. Das Verhältnis 
von Massivholzprodukten zu Holzwerkstoffen beträgt ge
genwärtig noch etwa 80 : 20. In der Tendenz geht jedoch 
der Verbrauch an traditionellen Massivholzprodukten zu
rück . So stagniert beispielsweise der Verbrauch an Balken, 
Bohlen und Brettware während Produkte des Holzleimbau
es überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten aufweisen. Auch 
der Verbrauch an Holzwerkstoffen (Sperrholz, Faser- und 

Spanplatten) nimmt weiter zu . Der Grund hierfür liegt in 
der homogenen Struktur dieser Werkstoffe, bei denen die 
Nachteile des Holzes (Äste, Wuchsanomalien etc.) beseitigt 
sind ohne die Vorteile des Rohstoffes Holz (hohe Festigkeit 
bei geringer Dichte) aufzugeben. Durch neue Verfahrens
techniken (Spanorientierung) auf Klebstoffkombinationen 
zeichnen sich Möglichkeiten ab , das Festigkeitsniveau bei 
den Holzwerkstoffen um den Faktor 3 bis 4 anzuheben . 

Der Holzschutz spielt im Bauwesen bei der Holzverwendung 
hinsichtlich der Sicherheit eine entscheidende Rolle. Durch 
Schutzmaßnahmen wird die Gebrauchsdauer von Holz
bauteilen bei Verwendung im Freien je nach Holzart ver
doppelt bis verzehnfacht. Im Gegensatz zu Massivholzpro
dukten, die bei geeigneten Befallsbedingungen (Holzfeuch
te > 18 %) durch holzzerstörende Pilze und zum Teil auch 
durch Insekten gefährdet sind, ist bei Holzwerkstoffen le
diglich eine Schutzbehandlung gegen holzzerstörende Pilze 
erforderlich. Schadensfälle durch Insekten sind in Mittel
europa bislang nicht bekanntgeworden. Beim Feuerschutz 
ist zu vermerken, daß Holzleimbauteile ein wesentlich gün
stigeres Brandverhalten aufweisen als Massivholzbauteile. 
Bei Holzwerkstoffen kann das Brandverhalten durch die 
Einarbeitung von Schutzmitteln verbessert werden, so daß 
eine Eingruppierung in die Klasse B I DIN 4102 (schwer 
entflammbar) möglich wird. Für die Sanierung von befalle
nen Holzbauteilen in Altbauten sind durch den Holzschutz 
eine Reihe wirksamer Verfahren entwickelt worden. 

Einfluß der Spänebehandlung auf die Oberflächenqualität 
von Holzspanplatten 
H.-J. Deppe und K. Schmidt 
Holz als Roh- und Werkstoff 36 (1978) S. 305-313 

Neue Verfahrenstechniken in der Beschichtung stellen an 
die Oberflächen von Holzspanplatten höhere Anforderun
gen. Damit wird es erforderlich, die Decklagenunruhe durch 
Aufquellungen zu reduzieren. Hierfür gibt es mehrere Mög
lichkeiten. Durch eine Verfeinerung und Homogenisierung 
(Refinerstoff) wird man mit unbehandeltem Deckschicht
material die zukünftig zu erwartenden Anforderungen weit
gehend erfüllen können . Bei Deckschichtgut auf der Basis 
von Schneidspänen oder Sägespänen sind Vergütungsverfah
ren wie beispielsweise das FWD-Verfahren (Feuchte, Wärme, 
Druck) erforderlich, um annähernd den gleichen Effekt zu 
erzielen. 

Die Durchführung der Untersuchungen erfolgte an drei
schichtigen Holzspanplatten mit unterschiedlichen Deck
schichtmaterialien. Bei einer Serie wurde das Deckschic.ht
gut vor der Verleimung einer FWD-Behandlung in einem 
Autoklaven unterzogen. 

Die Beurteilung der verschiedenen Deckschichtmaterialien 
erfolgte durch Messungen der Oberflächenqualität nach 
mehreren Vorbehandlungen (Klima, Befeuchtung, Schleifen , 
Preßbeschichtung, Feuchtraumlagerung usw.). 

Die Messungen der Oberflächenqualität wurden sowohl mit 
Tastschnittverfahren nach DIN 4768 (Hommeltester) als 
auch mit Flächenmeßverfahren (Rasterprojektion) vorge
nommen. 

In der Auswertung ergab sich, daß das unbehandelte feine 
und gleichmäßige Deckschichtmaterial (Refinerstoff), in sei
ner Wirkung dem FWD-vergüteten Spanmaterial gleichwer
tig war. 
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Das Schaumverhalten wassergemischter Kühlschmierstoffe 
Teil 1: Ursachen, Gegenmaßnahmen 
J. Heidemeyer 
_Schmiertechnik + Tribologie , 25. Jahrgang , 5/1978, S. 167-
169 

Wassergemischte Kühlschmierstoffe können bei der spanab
hebenden Metallbearbeitung durch Schaumbildung zu er
heblichen Betriebsstörungen führen . Ursache der Schaum
stabilität ist die Ausbildung von Tensidfilmen an den Ober
flächen der Schaumlamellen. Ihre Wirkungsweise sowie die 
von Schauminhibitoren wird beschrieben. 

Das Schaumverhalten ist nicht nur vom Kühlschmierstoff, 
sondern auch von der mechanischen Einwirkung auf Kühl
schmierstoff und Luft beim jeweiligen Metallbearbeitungs
verfahren abhängig. 

über geeignete Maßnahmen gegen Betriebsstörungen durch 
Schaum wird berichtet. 

Verschleiß- und Versagensuntersuchungen an gehärteten, 
nitrierten und borierten Stählen in Abhängigkeit von der 
Wärmebehandlung des Gegenkörpers und der chemischen 
Zusammensetzung von Schmierstoffadditiven 
K. -H. Habig, W. Evers und R. Chatterjee-Fischer 
Härterei Tech. Mitt. 33 (1978) Heft 5, S. 272-280 

Es wird über die Ergebnisse von Modell-Verschleißprüfun
gen berichtet , die folgende Schlußfolgerungen zulassen: 

I. Paarungen, bei denen ein oder beide Gleitpartner bo
riert sind, zeichnen sich nach Beendigung des Einlau
fes durch eine niedrige Verschleißrate aus. 

li. Bei kleinen Flächenpressungen ist es vorteilhaft, den 
Partner mit der kinematisch größeren Fläche zu borie
ren und den Gegenkörper zu härten oder zu nitrieren. 
Bei hohen Flächenpressungen sollte dagegen der Part
ner mit der kinematisch kleineren Fläche boriert wer
den. 

III. Hinsichtlich des Widerstandes gegenüber dem adhäsiv 
bedingten Fressen verhalten sich Paarungen, bei de
nen beide Gleitpartner nitriert sind, bei weitem am be
sten. 

IV. Durch die Schmierstoffadditive Phosphorigsäuredibu
tylester und Hexachloräthan wird die kritische Ver
sagenslast von gehärteten und borierten Gleitpaarun
gen deutlich angehoben . Bei nitrierten Gleitpaarun
gen ließ sich mit den gegebenen Prüfmöglichkeiten 
kein Einfluß der Additive feststellen. 

Adhäsiver, abrasiver und tribochemischer Verschleiß von 
Oberflächenschichten, die durch Eindiffusion von Bor, Va
nadin oder Stickstoff in Stahl gebildet werden. 
K. -H. Habig, R. Chatterjee-Fischer und F. Hoffmann 
Härterei-Technische Mitteilungen 33 (1978) I, S. 28-35 

Verschleiß-Schutzschichten, die durch Eindiffusion von 
Atomen eines oder mehrerer Elemente in die Oberflächen
bereiche von Werkstücken gebildet werden, haben sich in 
vielen Bereichen der Praxis zur Lösung von Verschleißpro
blemen bewährt. Verschleißprüfungen an borierten, vana
dierten und nitrierten Stählen zeigten aber , daß keine der 
durch die genannten Diffusionsverfahren gebildeten Ver
schleiß-Schutzschichten sich unter allen Bedingungen opti
mal verhält. Je nach dem getrennten oder überlagerten Wir
ken der verschiedenen Verschleißmechanismen ergeben sich 
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vielmehr unterschiedliche Bewertungsfolgen. So ist es bei 
der Gefahr der Adhäsion, die zum " Fressen" und damit zum 
Versagen von Gleit- und Wälzpaarungen führen kann , beson
ders günstig, beide Partner zu nitrieren. Zur Einschränkung 
der Tribooxidation empfiehlt sich das Vanadieren. Kann ei
ne Tribooxidation in Kauf genommen werden, so ist auch 
das Borieren vorteilhaft , weil tribochemisch gebildete Oxid
schichten auf Boridschichten schützend wirken. Gegenüber 
der Abrasion ist ebenfalls das Vanadieren wegen der hohen 
Härte der gebildeten Vanadincarbidschichten besonders 
günstig. Auch das Borieren ist dem Nitrieren oder Härten 
deutlich überlegen , weil der Verschleißbetrag der Borid
schichten erst beim Angriff durch relativ harte mineralische 
Stoffe in die Verschleiß-HochJage ansteigt. Bei der Überla
gerung mehrerer Verschleißmechanismen im Mischreibungs
gebiet schneidet das Borieren am besten ab. Dies ist auf sei
nen hohen Widerstand gegenüber der Abrasion und der 
schützenden Wirkung von tribo-chemischen Reaktions
schichten zurückzuführen, welche eine Adhäsion weitge
hend verhindern. Einem besseren Verschleißverhalten von 
Vanadincarbidschichten unter Mischreibungsbedingungen 
steht noch die relativ hohe Oberflächenrauheit dieser 
Schichten entgegen. 

Über die Gründe für die Neuausgabe von DIN 6171 
H. Terstiege 
3M-Reflexe, 4-seitiger Report "aktuell" 

Die erste DIN 6171 " Aufsichtfarben von Verkehrszeichen, 
Farben und Farbgrenzen" wurde im Februar 1967 heraus
gegeben und legte die damals gültigen Farben von Verkehrs
zeichen farbmetrisch fest. Als wenig später wegen ihrer be
sonderen lichttechnischen Wirkung Reflexstoffe für die Ver
kehrssicherung mehr und mehr an Bedeutung gewannen, 
wurde diese Norm entsprechend überarbeitet und 1970 neu 
herausgegeben. Auf diese Norm, die erstmals im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Verkehr herausgegeben 
wurde , konnte ein Jahr später in der neuen StVO, die am 
I. März 1971 in Kraft trat, Bezug genommen werden. Neu
entwicklungen auf dem Gebiet der Reflexstoffe machten 
eine weitere Überarbeitung der Norm nötig, die im April 
1978 als Entwurf erschien. Hierin wird zwischen zwei Ty
pen von Reflexstoffen unterschieden, die sich deutlich in 
ihren Leuchtdichtefaktoren und Rückstrahlwerten unter
scheiden. 

Der Einfluß zylindrischer Krümmungen auf die Farbmes
sungen von Uni-Lackierungen 
H. Terstiege, D. Gundlach u.a. 

defazet, 32. Jg. Nr. 2/1978, S. 70-74; außerdem wird diese 
Arbeit noch in "Maschinenschaden" und in "ATZ" erschei
nen. 

In dieser zweiten Folge der Veröffentlichung über Farbto
leranzen in der Kraftfahrzeuglackierung wird über die theo
retischen Voraussetzungen an Farbmeßgeräten für Messun
gen an gekrümmten, hochglänzenden Uni-Lackierungen hin
sichtlich Meßgeometrie und Größe der Probenöffnungen be
richtet. Experimentelle Untersuchungen ergaben, daß bei 
Geräten mit gerichteter Geometrie und Geräten mit Kugel
geometrie unter Ausschluß der direkt reflektierten Kompo
nente mit möglichst kleinen Probenöffnungen und Öff
nungswinkeln für die Belange der Kraftfahrzeugreparatur
lackierung hinreichend genaue Farbmessungen durchzufüh
ren sind. 



DIN-Farbenkarte mit glänzenden Farbmustern 
K. Witt, G. Döring und P. Otto 
defazet 32 (1978) H. 10 

Die DIN-Farbenkarte DIN 6164 lag bisher nur in einer 
Sammlung von Farbmustern mit matter Oberfläche vor. Den 
bedeutenden Industriezweigen , die Farbprodukte mit glän
zenden Oberflächen herstellen, blieb daher nur die Möglich
keit zu Farbvergleichen mit nicht genormten Farbensamrn
lungen (z.B. RAL-Farbregister). Mit voller Unterstützung 
des DIN wird nun eine neue DIN-Farbenkarte mit glänzen
den Farbrnustern, von der Fachgruppe Farbmetrik der BAM 
farbmetrisch kontrolliert, nach DIN 6164 hergestellt. Die 
Verwendung eines modernen Autoreparatur-Acryllacksy
sterns stellt hohe Ansprüche zufrieden. Neben der traditio
nellen Beiblattsammlung ist eine systematische Auswahl von 
Einzelkarten mit größeren Farbflächen und Angabe von 
Farbmaßzahlen vorgesehen. 

Deutsche Kurzfassung zu: 
"Detection and Analysis of Near Surface-Cracks by Ultra
sound" 
H. Wüstenberg, A. Erhard, J. Kutzner 
• Proceedings des 1. International Symposium on "Ultra
sonie Materials Characterization" 
7. - 9 . J une 1978 Gaithersburg, Mary land - USA 

Für den Nachweis von oberflächennahen Fehlern wurden 
in den letzten Jahren verschiedene Prüfköpfe nach dem Im
pulsechoverfahren mit schräg einfallenden Longitudinalwel
len verwendet. In neuerer Zeit werden dazu auch Kriech
wellen und "Shear-horizontal-waves" eingesetzt. Eine ande
re Nachweismöglichkeit ist bei Verwendung von Transver
salwellen, Longitudinalwellen und fokussierenden Prüfköp
fen, speziell bei plattierten Oberflächen durch den bekann
ten Winkelspiegeleffekt gegeben. Es werden Beispiele für die 
Anwendung von Kriechwellen und fokussierenden Prüfköp
fen zum Nachweis von Rissen vorgestellt und der Einfluß 
von Prüfkopfpararnetern, wie Frequenz, Schwingergröße 
und Keilwinkel bei Kriechwellen, sowie theoretische Be
schreibungen und experimentelle Ergebnisse dieser Einflüsse 
dargestellt. Zur Analyse von aufgefundenen Rissen dienen 
die akustische Holographie und fokussierende Prüfköpfe. 
Die Effektivität und die Grenzen der genannten Verfahren 
werden diskutiert. 

Erfahrungen mit der Fehlergrößenbestimmung durch Ultra
schall-Holographie mit numerischer Rekonstruktion 
H. Wüstenberg (Vortragender), E. Mundry, J. Kutzner 
• Proceedings der International Conference "Nondestruc
tive Evaluation in the Nuclear lndustry" 
13.- 15. February, 1978, Salt Lake City/Utah 

Ultraschallanzeigen von konventionellen Impulsechos müs
sen durch spezielle Methoden analysiert werden. Eine der 
vielversprechendsten Methoden der letzten Jahre ist die Ul
traschall-Holographie. Je nach Aufnahme- und Reproduk
tions-Verfahren kann das Prinzip der akustischen Hologra
phie für verschiedene Objekte angewendet werden. Bei Re
aktorkornponenten muß insbesondere die austenitische 
Plattierung und die Oberflächenkrümmung beachtet wer
den. Wenn die Aufzeichnung und Reproduktion auf 2 linea
re Scans beschränkt wird, kann die numerische Rekonstruk
tion ohne teuere Apparatur eingesetzt werden. Eine speziel
le Anpassung zwischen Prüfkopf, Manipulationssystem und 
Prüfstück ist nicht nötig. Numerische Hologramme können 

während der Aufnahme gespeichert werden, indem man 
den Real- und Imaginärteil eines reflektierten Ultraschall
impulses erfaßt. Eine elektronisch erzeugte Referenzwelle 
ist nicht nötig. In modernen Minicomputern beträgt die 
Rekonstruktionszeit beim Einsatz der schnellen Fourier
Transformation nur wenige Sekunden . Aus der Rekonstruk
tion des linearen Hologramms kann man leicht die Längen
und Tiefenausdehnung eines Fehlergebietes ableiten. Es 
werden Beispiele für schwere Reaktorkornponenten, Rohre 
und plattierte Bauteile vorgestellt. Die Anpassung der Auf
nahme-Technik an die vermutliche Fehlerlage, welche so
wohl für die konventionelle Ultraschalltechnik als auch für 
die akustische Holographie nötig ist , führt in vielen Fällen 
zur Einführung einer Tandem-Holographie. Hierfür werden 
Beispiele gegeben. 

90°-Longitudinalwellen - Winkelprüfkopf zum Nachweis 
oberflächennaher Risse 
A . Erhard, H. Wüstenberg, E. Mundry 
Tagungsband der DGZfP, 1978, S. 1-9 

Zur Auffindung von oberflächennahen Fehlern werden in 
der Ultraschall-Impulstechnik verschiedene Verfahren ver
wendet. Beispiele dafür sind der Einsatz von Oberflächen
wellen und die Ausnutzung des Winkelspiegeleffektes bei 
450-Winkelprüfköpfen. In dieser Arbeit wird ein weiteres 
Verfahren beschrieben. Dieses sieht die Ausnutzung von an 
der Oberfläche entlang laufenden Longitudinal wellen vor. 
Rechenmodelle zur Beschreibung der Richtcharakteristik in 
unmittelbarer Umgebung des Prüfkopfes sowie zur Berech
nung der Potentiale dieser Wellen in Oberflächennähe wer
den vorgestellt. 

Aufgrund dieser Berechnungen lassen sich wichtige Schlüsse 
für den Bau von 900-Longitudinalwellen-Winkelprüfköpfen 
ableiten. Meßergebnisse eines mit Hilfe der Rechenmodelle 
optimierten Prüfkopfes werden angegeben. 

Zur Anwendung des Impuls-Wirbelstromverfahrens in der 
zerstörungsfreien Prüfung 
G. Wittig 
Materialprüfung 19 (1977) Nr. 9, S. 365-370 

Den Impuls- und den Frequenz-Wirbelstrornverfahren ist ge
meinsam, daß das Eindringen der magnetischen Felder und 
der Wirbelströme in einen metallischen Werkstoff durch Lö
sungen der Maxwellsehen Gleichungen beschrieben werden. 
Prinzipiell ist die Leistungsfähigkeit der Verfahren durch 
diese physikalischen Gesetze vorgegeben. Abhängig von den 
gestellten Prüfaufgaben ergeben sich jedoch für die einzel
nen Verfahren in der Anwendung Vor- und auch Nachteile. 
Diese sind dadurch bedingt, daß es möglich ist , verfahrens
spezifisch die Prüfanordnungen - also die Spulensysteme -
und die Signalauswertung den besonderen Anforderungen 
anzupassen. 

Beispielhaft für Vor- und Nachteile sind zu nennen: 

1. Das Frequenzverfahren läßt im allgerneinen höhere Prüf
geschwindigkeiten zu. 

2. Die Technik der Abschirrnungen in den Spulenanord
nungen bewirkt ein höheres Fehlerauflösungsvermögen 
im Vergleich zu den mit Frequenzverfahren auch mit 
sehr kleinen Spulen erreichbaren Werten. Die durch Ab
schirrnungen bedingte Abschwächung der magnetischen 
Feldstärke ist durch wesentlich größere Stromdichten 
in der Erregerspule, die ja nur kurzzeitig auftreten, aus
zugleichen. 
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Ultraschallprüfung an dünnen Bauteilen mit Frequenzen 
über20 MHz 
E. Neumann, E. Nabel, K. Matthies 
Materialprüfung 20 (1978) Nr. 8, S. 291-294 

Nur mit wenigen handelsüblichen Ultraschallgeräten und 
Prüfköpfen ist eine Prüfung von Objekten unter 0,5 mm 
Dicke möglich. Daher wurde untersucht, welche Möglich
keiten sich für die Ultraschallprüfung dünner Bauteile erge
ben. 

Der Artikel gibt einen Erfahrungsbericht über die Verwen
dung von handelsüblichen Stoßwellenprüfköpfen von 20, 
30 und 50 MHz Nennfrequenz mit Vorlaufstrecke sowie 
eines fokussierenden Tauchtechnikkopfes von 50 MHz 
Nennfrequenz in Kombination mit verschiedenen Ultra
scha llgeräten. Ein großer Teil der präsentierten Ergebnisse 
wurde mit dem fokussierenden Tauchtechnik-Prüfkopf er
zielt. Es wurden elektronische Geräte zur Signalverarb ei
tung in der aus der Kernstrahlungsmeßtechnik bekannten 
NIM-Technik erprobt und der Einsatz der Ultraschallspek
troskopie zur Steigerung von Auflösung und Genauigkeit 
untersucht. 

Von den Einsatz möglichkeiten dieses Systems wurden fol
gende erprobt: 

Wanddickenmessungen bis herab zu 50 j.lm an Blechen 
Messung der Dicke von galvanisch aufgebrachten Ver
schleißschichten auf metallischen Trägermaterialien 
Nachweis rißartiger Testfehler in dünnen Bauteilen 
Korngrößenmessung an dünnen Bau teilen 

Hinweise für die Praxis zu den möglichen Schadstoffen 
beim Widerstandsschweißen 
H.-J. Krause und H. Preß 
DVS-Berichte , Bd. 5 I, S. 60-65 

Beim Widerstandsschweißen können Schadstoffe sowohl 
durch Verspritzen oder Verdampfen des Grundwerkstoffs 
als auch aus den Beschichtungen wie Öle , Fette , Lacke , 
Kadmium, Zink u.a., oder durch Verschleiß der Elektroden 
entstehen. Das Ziel der Grundlagenuntersuchung ist, mit 
Hilfe von Vergleichsversuchen unter Variation der Schweiß
parameter die höchstmögliche Schadstoffbelastung zu er
mitteln. Mit einer Auffangkammer werden die absoluten 
pro Schweißpunkt entstehenden Schadstoffmengen erfaßt 
und in der anschließenden Auswertung analysiert. Die Meß
ergebnisse sind unabhängig von Arbeitsplatzgeometrien und 
Lüftungsverhältnissen. Folgende Einflußgrößen werden un
tersucht: gefettete, ungefettete Versuchsbleche; Schweißen 
mit und ohne Spritzen ; Einstellwerte für Kurz-, Mittel., 
Langzeitschweißung; 4 verschiedene Elektrodenwerkstoffe. 
Beim Schweißen ohne Spritzen entstehen bei gefetteten 
Blechen etwa 30 % mehr Rauche als bei ungefetteten Ble
chen. Mit Spritzen lag die Rauchemission bis zu 7 5 mal hö
her als beim Schweißen ohne Spritzen. Ein deutlicher Ein
fluß auf die Rauchbildung geht von den Schweißbedingun
gen für Kurz-, Mittel- und Langzeit aus. Erste Analysen 
der Rau chzusammensetzung beim Schweißen mit einer 
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CuCrZr-Elektrode zeigte , daß der Rauch zum überwiegen
den Anteil das relativ ungefährliche Eisen (96 ,8 %) aus ·dem 
zu schweißenden Blechwerkstoff und nur wenig von dem 
gefährlicheren Kupfer ( 4,2 %) aus dem Elektrodenwerkstoff 
enthält. Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen. 

Beitrag zur Kenntnis der Schnittriefenbildung beim Plasma
schneiden 
H.-J. Krause, H. Preß und B. Steigleder 
Schweißen und Schneiden, Jg. 30 (1978) H. 10, S. 391-393 

Sowohl beim Brenn- als auch beim Plasmaschneiden wer
den die Riefen an den Schnittflächen durch Schwingungen 
der Brenner in Longitudinalrichtung hervorgerufen. Durch 
den unterschiedlichen Verfahrensablauf sind aber beim Plas
maschneiden von Stahlwerkstoffen geringere Riefentiefen 
als beim Brennschneiden zu erreichen . Die dynamischen 
Eigenschaften von Führungsmaschinen für das Plasmaschnei
den brauchen deshalb nicht so hohen Anforderungen zu ge
nügen wie für das Brennschneiden . Werden dagegen Alumi
niumwerkstoffe geschnitten , so ist den eigentlichen Riefen 
eine körnige Struktur überlagert , die im Gesamtergebnis zu 
erheblich größeren Riefentiefen führt. Bei dieser Betrach
tung muß natürlich in Erinnerung gebracht werden , daß 
Aluminiumwerkstoffe ebenso wie legierter Stahl nicht 
brennschneidbar sind , sondern nur plasmageschnitten wer
den können. 

Die Berücksichtigung der Aluminiumwerkstoffe beim Plas
maschneiden führte deshalb in DIN 2310 bei der Riefentiefe 
zu höheren zulässigen Grenzwerten für Güte I und li gegen
über dem Brennschneiden. Bei einer Überarbeitung von 
DIN 2310 Teil 4 wird eine entsprechende Änderung vorge
sch lagen. 

Stickoxidbildung bei Autogenverfahren - Maßnahmen zur 
Vermeidung von Gesundheitsschäden 
H. Preß und B. Steigleder 
DVS-Bericht 50, S. 125-133 

Bei der Anwendung von Autogenverfahren entstehen Stick
oxide. In systematischen Versu chen wurden die pro Zeit
einheit entstehenden Stickoxidmengen ermittelt . Parame
ter: Brennschneiden, Schweißen, Wärmen, Brennergröße, 
Brenngasart , Flammeneinstellung. Als Haupteinflüsse erwie
sen sich die Brennergröße und der Abstand des Brenners 
vom Werkstück (Flammenlänge). In der Praxis muß darauf 
geachtet werden, daß der Brenner selbst in kurzen Arbeits
pausen abgestellt wird und nicht mit maximal möglicher 
Flammenlänge und damit unnötig großer Stickoxidbildung 
weiterbrennt. Sofern die Stickoxidkonzentrationen in der 
Atemluft den MAK-Wert überschreiten, ist eine Gesund
heitsgefährdung möglich . Auf Grund der gemessenen Stick
oxidmengen wurden deshalb Werte für eine ausreichende 
Lüftung ermittelt und durch Untersuchungen an Arbeits
plätzen belegt. Gegenüber den geltenden VDI-Lüftungsre
geln reichen zum überwiegenden Teil erheblich geringere 
Luftwechsel aus. 



Baumusterzulassungen von Tankcontainern zur Beförderung gefährlicher Güter 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Bundesanstalt flir Materialprüfung 
(BAM) 

2. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/ 30 010/TC 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO) , Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 
(BGBl. li S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang X - . 

2) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Befö rderung gefährlicher Güter auf der Straße (AOR) vom 18. August 1969 (BGBI. II S. 1489) in der jeweils gültigen 
Fassung. - Insbesondere Anhang B. I b - . 

3) Ausnahmegenehmigung des Bundesministers für Verkehr vom 2. Februar 1976 - Klasse ld - Nr. 1/76 zur Vero rdnung über ge fährliche Seefrachtgüter (SFO) vom 4. Januar 1960 (BGBI. 11 S. 9); 
in Verbindung mit der 1. Änderung der Ausnahmegenehmigung des Bundesministers für Verkehr vom 10.2.1978- Klasse ld- Nr. 1/76 zur Verordnung über gefährliche Seefrachtgüter (SFO) vom 
4. Januar 1960 (BGBI. 11 S. 9). 

Zulässiger Inhalt: 
Gase der Klasse Id , Ziffer Sb und Sc: Dichlordifluormethan (Frigen Rl2), Monochlordifluonnethan (Frigen R22) , Dichlormonofluormethan (Frigen R21) , Dichlortetrafluoräthan (Frigen R114 ), 
Gemische Ft , F2. 

Tankcontainerdaten: 
Länge= 6000 mm, Breite= 2100 mm, Höhe = 2250 mm, Gesamtgewicht= ca. 24000 kg, Eigengewicht= 5920 kg. Tankinhalt 17110 1, Prüfüberdruck 26 bar, Tankwerkstoff Feinkornbaustahl TTStE47. 

Antragsteller: 
Hoechst Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt/ Main. 

Hersteller: 
Rheinstahl AG, 4S12 Brackwede. 

Hersteller-Zeichnungen: 
0-17057 (Tank und Anschlüsse) vom 22. 2. 7 3 
0-17058 (Unterbau) vom 23. 2. 73 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Prüfberichte mit ihren ggf. vorhandenen Aniagen zugrunde: 
- Bericht über die Bau- und Druckprüfung des Technischen Überwachungsvereins Hannover vom 3. und 15. 7. 1974. 
- Bericht über die Bauartzulassung als Druckgaskesselwagenbehälter durch die Deutsche Bundesbahn vom 16. 5. 1973 (Bauartzulassung-Nr. U03-2 14/7 3). 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es al s erbracht angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a . Rechtsvorschriften genügt. 

Besondere Auflagen: 
Der BAM sind jährlich die Bescheinigungen nach Ziffer 1.5.3 des Anhanges X bzw. Rn 212502 des Anhanges B. 1b der o .a. Rechtsvorschriften einzu reichen . Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Diese Zulassung gilt zunächst bis zum 31. 12. 197S; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen . 
Diese Zulassung mit der !fd. Nr. 010 (2. Änderung) ersetzt den Zulassungsschein D/ 10 010/TC (1. Änderung). 

Sachbearbeiter: 

Fachgruppe 1. 2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

Dir. u. Prof. Dr. 4 Ing. Helms 

TRA lng. (grad.) Mischke, Dipl.-Ing. Reinecke 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1 Berlin 45, den 13. März 1978 
Unter den Eichen S7 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

I. Ausfertigung 

Bundesanstalt für Materialpriifung 

(BAM) 
I. Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/ 30 012/TC 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

ORR Dipl. 4 Ing. Schulz-Forberg 

1) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtve rkehr (CIM) vom 6. März 1967 
(BGBI. II S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang X - . 

2) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 1S. August 1969 (BGBl. Il S. 1489) in der jeweils gültigen 
Fassung. - ln:;besondere Anhang 8. 1b - . 

3) Verordnung über gefährliche Seefrachtgüter (SFO) vom 4. Januar 1960 (BGBI. li S. 9) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anlage 4 (IMCO-Code) IMDG-Code der IMCO - . 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu der Zulassung Nr. D/30 012 /TC aufgeführte en tzündbare flüssige Stoffe der IMCO Klasse 3 und RID/ADR Klasse Illa. 

Tankcontainerdaten: (20'-Container) 
Länge= 6058 mm, Breite= 2438 mm, Höhe= 2591 mm, Tankvolumen ca. 19400 I, Eigengewicht ca. 3500 kg, max . Gesamtgewicht= 24000 kg, Betriebsdruck 1,7 5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff X 10 CrNiMoTi 18 10 (1.4571). 

Antrag~teller und Hersteller: 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

Hersteller-Zeichnungen: 
C-1-242/4~ vom 17 . 1. 1976 (Tank) 
C4 1-242/ 2!,! vom 15 . 1. 1976 (Rahmenwerk) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeftihrten Unterlagen mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 451 des Germanischen Lloyd vom 16.3.1976, 
- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 25.2.1976 und vom 9 .3.1976, 
- Hericht über Dehnungsmessungen an der Bodenentleerung des Technischen Überwachungs4 Vereins Rheinland e.V. vom 3.2.1976, 
- Bescheid über die Anerkennung der von der SNCF und dem Germanischen Lloyd durchgeftihrten Rahmenprüfungen durch die Deutsche Bundesbahn vom 26.3.1976 und 14.1.1977. 
- Bescheid über erfolgreich durchgeführte zusätzliche Rahmenprüfungen des Germanischen Lloyd vom 3.1.1977. 
- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht" angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschriften genügt. Jeder Serien4 TC ist zugelassen, wenn zu 
diesem Zulassungsschein das jeweilige Abnahmezeugnis eines behördlich anerkannten Sachverständigen vorliegt. Im Sinne des IM CO-Code ist es ein ortsbeweglicher Tank Typ 2. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC4 Merkblattes 5924 2 und die der IS04 Empfehlung 1496/111 erftillt. 

Besondere Auflagen: 
Der BAM sind jährlich die Bescheinigungen nach VkBI. Heft 6/75 Punkt 6., Absatz 2 einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen 
zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Im Rahmen der 2 1/2-jährigen Dichtheits-und Funktionsprüfung ist durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tankinnere auf Korrosion zu prüfen. 
Diese Zulassung gilt zunächst bis zum 6. Apri119S1; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 
Diese Zulassung mit der !fd. Nr. 012 (1. Äßderung) ersetzt den Zulassungsschein D/30 012/TC. 

Sachbearbeiter: 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Helms 

Oipl.-lng. Reinecke, Ing. (grad.) Ulrich 

1000 Berlin 45, den 14. Januar 1977 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

ORR Dip1.4 lng. Schulz-Forberg 
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Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Bundesanstalt ftir Materialpriifung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumu ster eines Tankconta iners 

Nr. D/ 53 002/TC 

1) Internationale Ordnung fUr die Beförderung gef<ihiiicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen übe r den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM} vom 6. März t 967 
(BGBI. II S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung. 
- Insbesondere Anhang X - . 

2) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der 74. Verordnung zur Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 6. März 1967 (BGBI. II S. 941) in der jeweils gülti
gen Fassung. - Insbesondere Anhang X - . 

3} Europäisches Übereinkommen vom 30. September I957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGB I. ll S. 1489) in der jeweils gültigen 
Fassung. - Insbesondere Anhang B.lb - . 

4) Verordnung über die Beförderung gef<ihrl icher Güter auf der Straße (GefahrgutVStr) vom 10. Mai 1973 (BGBI. I S. 449) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang B.lb - . 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte entzündbare flüssige Stoffe der RID/ EVO/ADR/GGVS-Klasse lila. 

Tankcontainerdaten: (20'-Container) 
Länge= 6058 mm, Breite= 2438 mm, Höhe= 2438 mm, max. Gesamtgewicht= 24000 kg, Eigengewicht ca. 3780 kg. Tankvolumen ca. 19700 I, Betriebsdruck 2 bar (Überdruck). 

Antragsteller und Hersteller : 
Tank- und Apparatebau Schwietert & Co. KG, 4720 Beckum-Vellern. 

Hersteller-Zeichnungen: 
H 1009/ lb vom 15.1.1974 (Tank) 
B 241.20.00 vom 6.2.1973 (Rahmenwerk)- Fa. Graaff, Elze (Hann.)-

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Un ter lagen mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bau- und Druckprüfung des Rheinisch-Westfälischen TÜV (RW TÜV) vom 16.5.1974 , 

Abnahmeprüfung des RW TÜV vom 7 .6.1974, 
Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 210 des Germanischen Lloyd vom 21.8.1973, 
Bericht über eine Be- und Entlüftungseinrichtung PTB Nr. lli B/ S 1046 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) vom 24.1.1973 , 
Bericht über e ine Zapfventil PTB Nr. 111 B/S 171 der PTB vom 16.I0.1957 
Bauartzulassung TC 6/73 der Deutschen Bundesbahn (OB) vom 19.7.1973, 
Auflaufprüfung Nr. 351I2 der OB vom 24. I 0.1973, 
Abnahmezeugnis C nach DIN 50049-3.1C des TÜV Hessen vom 11.10.1973, 
Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers, 
Bestätigung der angewandten Schweißverfahren durch den Antragsteller vom 6.5.1975. 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankconta iners den o.a. Rech tsvorschriften genügt. Wei terhin sind die Maßgaben des UIC-Merk
blattes 592-2 und die der ISO-Empfehlung I496/ III erfUllt. Jeder Serien-TC ist zugelassen, wenn zu diesem Zulassungsschein dasjeweilige Abnahmezeugnis eines behördlich anerkannten Sachverstän
digen vorliegt. 

Besondere Auflagen: 
Der BAM sind jährlich die Bescheinigungen nach VkBI. Heft 6/75, Punkt 6, Absatz 2 e inzu reichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen 
zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
lm Rahmen der 2 I / 2jährigen Dichtheits-und Funktionsprüfung ist durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen des Tankinnere auf Korrosion zu prüfen. 
Für alle zur Herstellung der Tankmäntel verwendeten Bleche muß durch ein Abnahmezeugnis C nach DIN 50049-3.1C eine Bruchdehnung Ö 5 ~ 45 %nachgewiesen werden. 

Diese Zulassung gilt zunächs t bis zum 19. Juni I980 ; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 
Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 002 (l. Änderung) ersetzt den Zulassungsschein ~/10 002/TC. 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

Dr.-Ing. Helms 
Direkto r u. Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. Reinecke, lng. (grad.) Ulrich 

Bezeichnung R!D/ADR Ziffer 
EVO/GGVS 
Klasse 

Äthyläther lila Ia) 
Äthylpropionat Illa Ia) 
n-Heptan Illa Ia) 
n-Hexan Illa Ia ) 
Methyl-n-Butyrat lila Ia) 
Paraldehyd Illa Ia) 
Toluol Illa Ia) 
Vinylace tat Illa Ia) 
Äthyl-n-Butyrat Illa 3 
n-Amylalkohol , prim. Illa 3 
n-Amylalkohol, sec. lila 3 
i-Amylalkohol, prim. Illa 3 
Di-n-Butyläther lil a 3 
Styrol lila 3 

1000 Berlin 45 , den 21. April 19 77 
Un ter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPR ÜFUNG 

Stoffaufzählung 

Bezeichnung 

Acetaldehyd 
Äthylbenzoat 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

In Vertretung 
Dipl.-lng. Wieser 
Oberregierungsrat 

RID/ADR 
EVO/GGVS 
Klasse 

lila 
Illa 

n-Hexy lalkohol, prim. lila 
Methylbenzoat Illa 
Nitrobenzol Illa 
n-Octy lalkohol Illa 
Tetrahydronaphthalin lil a 
Aceton lila 
Diät hylamin lila 
Dioxan-1 ,4 lila 
i-Propylalkoho l lila 
Pyridin Illa 
Triäthylamin lila 

Ziffer 

Die Stoffe müssen frei von Seimengungen sein und dürfen keine wässrige Phase ausscheiden. Das Tankinnere muß sich beim Einfüllen dieser Stoffe in trockenem und gereinigtem Zustand befinden. 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde : 

Bundesanstalt ftir Materialpriifung 
(BAM) 

1. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/53007/TC 

I) Internationale Ordnung flir die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I , zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 

(BGBl. 11 S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung. 
- Insbesondere Anhang X - . 

2) Anlage c zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der 74. Verordnung zur Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 6. März I967 (BGBl.ll S. 941) in der jeweils 

gültigen Fassung. -Insbesondere Anhang X-. 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September I957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom I8. August I969 (BGBl. 11 S. I489) in der jeweils gültigen 

Fassung.- Insbesondere Anhang B.1b - . 

4) Verordnung über die Beförderung gefci.hrlicher Güter auf der Straße (GefahrgutVStr) vom IO. Mai 1973 (BGBJ.l S. 449) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang B.lb -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeftihrte Stoffe der RID/EVO/ADR/GGVS - Klassen Ill c, IVa und V. 



Tankcontainerdaten: (20'-Container) 
Länge= 6058 mm, Breite= 2438 mm, Höhe= 2438 mm, max. Gesamtgewicht 24000 kg, Eigengewicht ca. 3780 kg, Tankvolumen ca. 19500 I, Betriebsd ruck 3 bar (Überdru ck). 

Antragsteller und Hersteller: 
Tank- und Apparatebau Schwietert & Co. KG, 4720 Beckum-Vellern . 

Hers teller-Zeichnungen: 
T4319l l c vom 20.10.1972 (Tank) , 
B 241.01.00 vom 14 . 3.1973 (Rahmenwerk)- Fa. Graaff, Elze 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefl.iluten Unterlagen mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
~ Bau- und Druckprüfung des Rheinisch-Westfälischen T ÜV (RW TÜV) vom 4.9 .1973, 

Abnahmeprüfung des RW TÜV vom 4.10.1973 , 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 210 des Germanischen Uoyd vom 21.8.1973, 
- Bauartzulassung TC 1/73 der Deutschen Bundesbahn (DB) vom 14.2.1973, 
- Auflaufprüfung Nr. 35112 der DB vom 24.10.197 3 
- Abnahmezeugni s C nach DIN 50049-3.1C des TÜV Hessen vom 7 .6.1974, 
- Berechnungen und Werksnachweise des Antragste llers, 
- Bestätigung der angcwandten Schweißverfahren durch den Antrags teller vom 6.5.1975. 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbrach t angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschriften genügt. 
Wei terhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-2 und die der ISO-Empfehlung J 496/ III erfUIJt. 
J ede r Serien-TC ist zugelassen , wenn zu diesem Zulassungssche in dasjeweilige Abnahmezeugnis eines behörd lich anerkannten Sachverständigen vorliegt. 

Besondere Auflagen: 
Der ßA/\.'1 sind jährl ich die Bescheinigunge n nach VkBI. Heft 6/75 Punkt 6. Absatz 2 einzure ichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen 
zu führe n und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Im Rahmen der 2 I /2-jäh rigen Dich thei ts-und Funktionsprüfung ist durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tankinnere auf Korrosion zu prüfen . 
Für alle zu r Herste llung der Tankmäntel verwende ten Bleche muß durch ein Abnahmezeugni s C nach DIN 50049·3.1C eine Bruchdehnung 0:::? 45% nachgewiesen werden. 

Diese Zulassung gi lt zunächst bis zum 29. f'..'lai 1980: sie ist rechtze itig vor Ablauf d ieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 

Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 007 (1. Änderung) erse tzt den Zulassungsschein D/1 0007 /TC. 

Sachbearbei ter: 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

i.V. 
ORR Dr.-lng. Sehrimmer 

Dipl. -lng. Reinecke, lng. (grad .) Ulrich 

Bezeichnung ADR I RlD 

1 Berlin 45 , den 23. März 1977 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜF UNG 

Labor 1.24 
Behälterun tersu chu ngen 

ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg 

Stoffaufzählung 
Bemerkung Bezeichnung ADR I RlD 

GGVS I EVO GGVS I EVO 
Kl. I Ziff. 

wässrige Lösungen von Wasserstoffperoxid Tetrachlorkohlenstoff 1) 
mit mehr als 60 % Wasserstoffperoxid sta- Chloroform l) 
bilisiert, und Wasse rstoffperoxid stabili- Methylenchlorict1) 
siert , 3) lll c 1 ungereinigte leere Tanksl) 
Acetonit ril lVa 2b) Antimonpentachlorict2) 3) 
Anilin lVa llb) Phosphorylchlorict2) 3) 
Epichlorhydrin I) lVa 12a) Phosphortrichlorid2) 3) 
2,2-Dichlordiäthyläther 1) !Va l2f) Siliciumtetrachlorid2) 3) 
Ally lalkohol lVa 13a) Sulfurylchlor ict2) 3) 
PhenoJl) 2) IVa ]Je Essigsäureanhydrid 
2,4-Toluylendiisocyanat IVa 2 l c) GGVSIEVO Z1ff. 25a) Formaldehyd 
i\Iononitroaniline I) !Va 2lf) alka li sche Lösungen von Phenol 
Diniuoanilinel ) IVa 2l f) Hydrazin in wässriger Lösung mit 
Naphtylaminc IVa 2lg) höchstens 72 % Hydrazin 
Dinitrobenzole 1) IVa 2li) Äthylendiaruin 
Chlornitrobenzole l ) lVa 2lk) Hexamethylendiamin 
Toluidine !Va 2lo) Triäthylente tramin 
Kresole lVa 22a) 

l ) wasserfrei 
2) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen sein und dürfen keine wässrige Phase ausscheiden. 
3) Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzu lagern, daß eine extreme Aufheizung durch kliJilati sche Einflüsse verm ieden wird . 

Bundesanstalt für Materialpriifung 
(BAM) 

I. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. Dl53 007ITC 1. Änderung 

Die Stoffaufzählung -Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgenden Stoff ergänzt: 

"4.4-Diphenylmethandiisozyanat"- Stoff der Fa. Bayer AG - , EVO/GGVS - Klasse IVa Ziffer 661) 

1) Transportaufgrund der Ausnahmegenehmigung des BMV vom 30 . Dezember 1976 (AG Nr. 508) 

1000 Berlin 45, den 26 . Apri11977 
Unter den Eichen 
BUNDES ANSTALT FÜR MATERI ALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Ko nstruktionen 

Labor 1.24 
Bchäl teru n tersuchungen 

Kl. 

!Va 
!Va 
!Va 
!Va 
V 
V 
V 
V 
V 
·v 
V 
V 

V 
V 
V 

Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helms ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg 

Sachbearbeiter: 
Dipl.-Ing. Reinecke, lng. (grad.) Ulrich 

I Ziff. 

6la) 
6 l a) 
61a) 
9 1 
]J a) 
lla) 
!J a) 
lla) 
lla) 
2 l e) 
24 
32 

34 
35 
35 
35 

Bemerkung 

nur GGVSIEVO 

187 
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I. Ausfertigung 

Bundesanstalt ftir Materialpriifung 
(BAM) 

2. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. Dl 53 001ITC 1. Ände ru ng 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zu lassungsschein ~ wird um folgende StoH'e ergänzt: 

Acry lamid-Monomere-Lösungen (RID/ EVO/ ADR/GGVS-Kiasse 6.1 Ziffer 21 *)) 

flüssiges Herbizid (M it te l zur Schädlingsbekämpfung) (RID/EVO/ ADR/GGVS-Klasse 6.1 Ziffe r 83 b). 

*) Transportaufgrund der Ausnah megenehmigung des BMV vom 30. Dezember 1976 (AG Nr. 508) und der 3. Änderung dieser AG vom 5.7.1977 

Sachbearbei ter: 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
vo n Konstruktionen 

Dir. u. Prof. Dr.- lng. Helms 

Dipl.-lng. Rcinecke. Ing . (g rad.) Ulrich 

Der Zulassung liegen folgende Rech tsvorschriften zugrunde: 

1000 Berlin 45, den l0.3.l978 
Unter den Eichen 87 
BUN DESA NSTALT FÜR MATERIALPR ÜFUNG 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcon tainers 

Nr. Dl53 OOSITC 

Labor 1.24 
Behä lteruntersuchungen 

ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg 

1) Internationale Ordnung ft.ir d ie Beförderung gcfahrlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 
(BGBI. li S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung. 
~ Insbesonde re Anhang X ~ . 

2) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrso rdnu ng (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung de r 74. Verordnung zur Ei senbahn-Verkehrso rdnung vom 6. März 1967 (BGBI. 11 S. 941 ) in der jeweils 
gültigen Fassung . - Insbesondere Anhang X - . 

3) Europäisches übe reinkommen vom 30. Sep tember 1957 über die internationale Befö rderung gefährlicher Güter au f der Straße (ADR) vom 18. August 1969 ( BGBI. 11 S. 1489) in der jeweils gültigen 
Fassu ng. - Insbesondere Anhang B. lb - . 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GefahrgutVStr) vom 10. Mai 1973 (BGBI. I S. 449) in der jeweils gültigen Fassung. ~ Insbesondere Anhang B.l b -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeftihrte Stoffe der RID/EVO/ ADR /GGVS - Klassen lll c, !Va und V. 

Tankcon tainerdaten: (20'-Container) 
Länge= 6058 mm, Breite= 2438 mm, Hö he = 2438 mm, max. Gesamtgewicht = 24000 kg. Eigengewicht ca. 3780 kg. Tankvolumen 17500 I. Betriebsdruck 3 bar (Überdruck). 

Antragste lle r und Hersteller: 
Tank und Apparatebau Schwietert & Co. KG, 47 20 Beckum-Vellern. 

Hersteller-Zeichnungen: 
H 1044/l c vom 13. 12. 1973 (Tank ), 
B 241.01.00 vom 14. 3. 1973 (Rahmenwerk)-Fa. Graaff, Elzc (Hann.) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeftihrten Unte rlagen mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bau- und Druckprüfung des Rhe inisch-Westf:ilischen TÜV (RW TÜV) vom 7.5.1974 , 

Abnahmeprüfung des RW T ÜV vom 10.7.1974, 
Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 210 des Germanischen Lloyd vom 21.8. 1973, 
Bauartzulassung TC 4/74 der Deu t schen Bundesbahn (OB) vom 10.7.1974, 
Auflaufprüfung Nr. 35112 der OB vom 24. 10.1973, 
Abnahmezeug nis C nach DIN 50049-3.1C des TÜV Hessen vom 7.6 .1974, 
Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers, 
Bestätigung der angewandten Schweißverfahren durch den Antragsteller vom 6.5.1975 . 

Nac h den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschriften genügt. 
Weiterh in sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-2 und d ie der ISO-Empfeh lung 1496/ III erflillt. 
Jeder Serien-TC ist zugelassen , wenn zu die sem Zulassungsschein das jeweilige Abnahmezeugnis eines behördlich anerkannten Sachverständigen vorliegt. 

Besondere Auflagen; 
Der SAM sind jährlich die Bescheinigungen nach VkBI. Heft 6/75 Punkt 6. Absatz 2 einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnun
gen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Im Rahmen der 2 1/ 2-jährigen Dichtheits-und Funktionsprüfung ist durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tankinnere auf Korrosion zu prüfen. 
Für alle zur Herstellung der Tankmäntel verwendeten Bleche muß durch ein Abnahmezeugnis C nach DIN 50049-3.1C eine Bruchdehnung 0 5 ~ 45 % nachgewiesen werden. 
Diese Zulassung gilt zunächst bis zum 29. Mai 1980 ; sie ist rechtzei tig vor Ablauf dieser Ze it der BAM unaufgeforder t zur Überprüfung einzureichen. 

Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 008 ( I. Änderung) ersetzt den Zulassungsschein 0 / 53 008/TC. 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 
i.V. 
ORR Dr.-Ing. Sehrimmer 

Sachbearbeite r: 
Dipi.-Ing. Reinecke, lng. (grad.) Ulrich 

Bezeichnung ADR I RID 
GGVS I EVO 
Kl. I Ziff. 

wässrige Lösungen von Wasserstoffperoxid 
mit mehr als 60 % Wasserstoffperoxid sta-
bilisiert, und Wasserstoffperoxid stabil i-
siert, 3) Illc I 
Acetonitril IVa 2b) 
Anilin IVa Ilb) 
Epichlorhydrinl) IVa 12a) 
2,2-Dichlordiäthylä ther 1) IVa 12f 
Allylalkohol IVa 13a) 
Phenol! ) 2) IVa 13c 
2,4-Toluylend iisocyanat IVa 2lc) 

1 Berlin 45 , den 23. März 1977 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1.24 
Schälterun tersuchu ngen 

ORR Dipi.-Ing. Schutz-Farberg 

Stoffaufzählung 
Bemerkung Bezeichnung ADR I RID 

GGVS I EVO 
Kl. I Ziff. 

Tetrachlorkohlenstoff I ) IVa 61a) 
Chloroform I) IVa 6la) 
Methylenchloridl) IVa 6la) 
ungereinigte leere Tanks!) IVa 91 
Antimonpentach lorid2) 3) V lla) 
Phosphorylchlorid2) 3) V lla) 
Phosphortrich lorid2) 3) V lla) 
Siliciurntetrachlorid2) 3) V lla) 
Sulfurylehlorid2) 3) V lla) 
Essigsäureanhydrid V 2le) 

GGVSIEVO Ziff. 25a) Formaldehyd V 24 

Bemerkung 

nur GGVSIEVO 



Mononitroaniline 1) IVa 21[) alkalische Lösungen von Phenol 

Dinitroaniline 1) IVa 21[) Hydrazin in wässriger Lösung mit 

Naphthylamine IVa 21g) höchstens 72% Hydrazin 

Dinitrobenzo)el) IVa 2Ii) Äthylendiaruin 

Chlornitrobenzole I ) IVa 2Ik) Hexamethylendiamin 

Toluidine IVa 2Ic) Triäthylentetramin 

Kreso le IVa 22a) 

1) wasserfrei 
2) Die Stoffe müssen frei von Seimengungen sein und dürfen keine wässrige Phase aussche iden. 
3) Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 

Bundesanstalt ftir Materialpriifung 
(BAM) 

I. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ 53 008/TC 1. Änderung 

Die Stoffaufzählung - An lage zum Zulassungsschein - wird um folgenden Stoff ergänzt: 

"4.4-Dipheny lmethandiisozyanat" - Stoff de r Fa. Bayer AG - , EVO/GGVS - Klasse IVa Ziffer 66 1) 

1) Transportaufgrund der Ausnahmegenehmigung des BMV vorn 30. Dezember 1976 (AG Nr. 508) 

1000 Berlin 45, den 26. April 1977 
Unter den Eichen 
BUNDESANSTALT FÜR MATER IALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konst ruktionen 

Labor 1.24 
Schälterun tersuchu ngen 

V 

V 
V 
V 

Dir. u. Prof. Dr.- Ing. Helms ORR Dip l.-lng. Schulz-Forberg 

Sachbearbeiter: 
Dipl.-lng. Reinecke, l ng. (grad.) Ulrich 

I. Ausfertigung 

Bundesanstalt ftir Materialpriifung 
(BAM) 

2. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/53 008/ TC I. Änderung 

Die Stoffaufzählu ng - Anlage zum Zulassungsschein - wird um fo lgende Stoffe ergänzt: 

Acry lamid-Monemere- Lösungen (RID/E VO/A DR/GGVS- Klasse 6. 1 Ziffer 21 *)) 

Oüssiges Herbizid (Mittel zur Schädlingsbekämpfung) (RID/EVO/ADR /GGVS- Ktasse 6 .1 Ziffer 83 b) . 

*) Transportaufgrund der Ausnahmegeneh migung des BMV vom 30. Deze mber 19 76 (AG Nr. 508) und der 3. Änderung die ser AG vom 5.7. 1977 

Sachbearbe iter: 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helms 

Dip l. -l ng. Reinecke, Ing. (grad.) Ulrich 

Der Zu lassung liegen fo lgende Rech tsvorschriften zugrunde: 

lOOO Berlin 45 , den 10.3 .1 978 
Unter den Eichen 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Bundesanstalt für Materialpriifung 
{BAM) 

2. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankconta iners 

Nr. D/70 009/TC 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

ORR Dipl.-Ing. Schulz-Forberg 

32 

34 
35 
35 
35 

1) Interna tionale Ordnung flir die Beförderung gefährliche r Güter mit der E isenbahn (R IO), Anlage I, zum Internationalen Obereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 
(BGBI. 11 S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang X - . 

2) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der 74. Verordnung zur Eisenbahn-Verkehrsordnung vorn 6. März 1967 (BGBL II S. 941 ) in der jcwe.ils gülti
gen Fassung. - Insbesondere Anhang X - . 

3) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBI. II S. 1489) in der jeweils gültigen 
Fassung. - Insbesondere Anhang B. lb -. 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GefahrgutVStr) vom 10. Mai 19 73 (BGBI. I S. 449) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang B. lb - . 
5) Ausnahmegenehmigung des Bundesministe rs flir Verkehr vom 2. Februar 1976 - Klasse ld (neu 2) - Nr. 1/76 (1. Änderung vo m 10.2. 1978) zur Verordnu ng über gefahrliehe Seefrachtgüter (SFO) 

vo m 4. Januar I 960 (BGBI. II S. 9). 

Zulässiger Inhalt: 
Gase der Klasse 2, Ziffer Sb und Sc: Dichlordifluormet han (Frigen R12), Monochlordifluo rmethan (Frigen R22) , Dichlormonofluormethan (Frigen R2l ), Dichlor tetrafluoräthan (Frigen R114) und 
Gemische F1 , F2. 

Tankcontainerdaten: (20' Container) 
Länge= 6058 mm, Breite= 24 38 mm, Höhe= 2438 mm , Gesamtgewicht= 24000 kg, Eigengewicht = 5560 kg. Tankinhal t 15980 I, Prüfüberdruck 26 bar, Tankwerkstoff Feinkornbaustahl TTStE47. 

Antragsteller : 
Eisenbahn-Verkehrsmittel-Aktiengese llschaft, 4000 Düsse ldorf. 

Herste ller: 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefe ld. 

Hersteller-Zeichnungen: 
C- l-210/4h (Tank und Anschlüsse) vom 26. 9. 75 
C-1-210/2~ (Rahmenwerk) vom 7. 2. 75 . 
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Prüfung: 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Prüfberichte mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über die dynamische Prüfung durch die Deutsche Bundesbahn vom 1 1.8.197 5 (Az: L4/ L430 Gbgskp 55426), 
- Bericht über entsprechend Anhang X/ 8. 1b durchgeführte Prüfungen des Technischen Überwachungs-Vereins Rheinland e.V. vom 29.9.1975 (Az: 311-pr-fe). 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschriften genügt. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC·Merkblattes 592-2 und die ISO-Empfehlung 1496/III bis auf das zulässige Gesamtgewicht erfüllt. 

Besondere Auflagen: 

Der BAM sind jährlich die Bescheinigungen nach Vk.Bl. Heft 6/75, Seite 199, Punkt 6, Absatz 2 einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Diese Zulassung gilt zunächst bis zum 31.12.1978; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit de r BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 
Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 009 (2. Änderung) ersetzt den Zulassungsschein D/ 10 009/TC (l. Änderung). 

Sachbearbeiter: 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Helms 

ORR Dipl.-lng. Gogolin, TRA Ing. (grad.) Mischke. 

IOOO Berlin 45 , den I7. April I978 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1.24 
Behäl teru n tersuchu ngcn 

i.A. 
ORR Dipl.-Ing. Wieser 

Bekanntmachung von Zulassungen für die Verpackung gefährlicher Seefrachtgüter 
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I. Rechtsgrundlagen 

Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

(BAM) 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 544/ 3H I 

fUr die Verpackupg eines gefährlichen Seefrachtgutes. 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7.78 (BGBI. I, S. 1017). 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Einleitung zur AnlageAder Verordnung über die Beförderung gef<ihrlicher Güter mit Seeschiffen ( Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Vogt GmbH & Co. 
Kunststoffverpackungswerke 
3260 Rinteln 1 

3. Zu transportierende Stoffe 

Reinigungsmittel "Teroson GR 112" 
"Teroson GR 515" 
"Teroson GR 739" 

eingestuft unter 
"Ätzende Flüssigkeiten, n.a.g." 

4. Art der Verpackung 

Stoffblattseite 
der An lage A 

8I53 

Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyäthylen, 
Nennvolumen 30 I. 

S. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 

UN-Nr. 

I760 

5.1 Die zu verwendenden Kunststoffgefäße müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
6. Nachtrag zum Bericht 86 433 V gab 4 c der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) vom 16 .2.1978 

eine Prüfung nach den "Richtlinien ftir die Baumusterprüfung und Zulassung von freitragenden Kunststoffgefäßen zur Beförderung gefährlicher Stoffe" des Bundesministers für Verkehr vom 
8.3.76 (Verkehrsbiatt, Heft 6, S. 258-262/31.3.76) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Kunststoffgef<i.ße sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 
5 .2.1 Das Gef<i.ß: 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
Füllung mit Gefahrgut nur gern. D/ BAM/86 433 
Fertigungsmonat und -jahr 
Gebrauchsdauer 

5 .2.2 Der Verschluß: 

6. Zulassung 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
D/ BAM/ 17.03 

Die Bundesanstalt ftir Materialprüfung läßt widerruflich ftir die unter Ziffer 3 genannten Stoffe die unter Ziffer 4 beschriebene Verpackungsart für die Seeschiffsbeförderung unter der Voraussetzung 
zu, daß die Bedingungen unter Ziffer 5 erfüllt sind. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zulassungsscheines ist der Bundesanstalt für Materialprüfung vom Antragsteller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesamtheit der zu verwen· 
denden Verpackungen stammen muß. 

Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung beizufügen. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u . Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbeiter : Dr. D. Hellhammer 

l . Rechtsgrundlagen 

Berlin 45, den 14. Sept. 1978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 545/ 3H1 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 

Dir. u. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

ftir die Verpackung eines gefährlichen Seefrachtgutes. 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gef<i.hrlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5 .7 .78 (BGBl. I, S. 1017) . 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Einleitung zur AnlageAder Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Dekalit Plastik GmbH & Co. KG 
2093 Ashausen über Winsen/Luhe 

3. Zu transportierender Stoff 

Wasserstoffperoxid max. 35 %ig 

4. Art der Verpackung 

Stoffblattseite 
der Anlage A 

5150 

Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyäthylen, 
Nennvolumen 25 I 

UN-Nr. 

2014 



5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 
5.1 Die zu verwendenden Kunststoffgefäße müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

2. Nachtrag zum Bericht 89 465 Vgab 40 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) vom 14.8.1978 
eine Prüfung nach den "Richtlinien für d ie Baumusterprüfung und Zulassung von freitragenden Kunststoffgeraßen zur Beförderung gef<ihrlicher Stoffe" des Bundesministers flir Verkehr vom 
8.3.76 (Verkehrsblatt , Heft 6, S. 258-262/ 31.3.76) bestanden haben. 

5.2 Die nach d iesen Baumustern hergestellten Kunststoffgefäße sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 
5.2.1 Das Gefäß: 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
Füllung mit Gefahrgut nur gem. D/BAM/ 89 465 
Fertigungsmonat und -jahr 
Gebrauchsdauer 

5.2.2 Der Versch luß: 

6. Zu lassung 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
D/ BAM/ 11.04 

Die Bundesanstalt flir Materia lprüfung läßt widerrunich für de n unter Ziffer 3 genannten Stoff die unter Ziffer 4 beschriebene Verpackungsart flir die Seeschiffsbeförderung unter der Voraussetzung 
zu, daß die Bedingungen unter Ziffer 5 erflillt sind. 

7. Aunagen 
Binnen vier Wochen nach Auss tellung dieses Zulassungsscheines ist der Bundesanstalt ftir Materialprüfung vom Antragsteller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesamtheit der zu verwen
denden Ve rpackungen stammen muß. 

Hinweis 
Ei ne Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförd erungspap ieren der jeweiligen Sendung beizufligen. 

Ber!in 45, den 18. Sept. 1978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 546/ IGI 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 

Dir. u . Prof. 
Dr.- lng. W. Franke 

flir die Verpackung eines gefährlichen Seefrachtgutcs. 

I. Recht sgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrl ieber Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7. 78 (BGB I. I, s. 1017). 
1.2 Ziffe r 10 der Allgemeinen Einle itu ng zur An lageAder Verordnung über die Beförderung geftih r\icher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Mause r Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

3. Zu transportierende Stoffe Stoffblattseite 
de r Anlage A 

UN-Nr. 

Organische Peroxyde 
gemäß Tabelle siehe Tabelle 

4. Art der Verpackung 
Fibertrommeln mit e inem eingesetzten Polyäthylen-Foliensack. 
Das Nen nvo lumen beu ägt 100 I, 
das maximale Nettogewicht des Füllgutes 50 kg 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 
5.1 Die zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfungszeugnis BAM/3.3/ 9913 der Bu ndesanstalt fUr Materialprüfung vom 25.8. 1978 
eine Bauartprüfung nach den UN-Prüfempfehlungen "Transport of Dangeraus Goods" ( United Nations Publicat ion, Salcs No. E. 77.VIII.l , New York, 1977) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Fibertrommeln sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaße n zu kennzeichnen: 

CD IG1 / D/ BAM/X/Mauser 546/ ........... '(i~i~~~ t ~ i i ~ ~~j ~· }{;) ... 
6. Zulassung 

Die Bundesan s~ a lt fli~ Materialprüfung.läßt wide.rrutl~clt für die unter Ziffe r 3 genannten Stoffe d ie unter Ziffe r 4 beschriebene Verpackungsart für die Seesch iffsbefö rderung un ter der Vorauset
zu ng zu, daß d te Bedmgungen unter Ztffer 5 erflillt smd. 

7. Auflagen 

Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zulassungsscheines ist de r Bundesanstalt für Materialprüfung vom Antragsteller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesamtheit der zu verwen
denden Verpackungen stammen muß. 

Hi nweis 
Eine Kopie dieses Zulassu ngsscheines is t den Bef6rderungspapieren der jeweiligen Sendung beizuftigen. 

Berlin 45, den 20. Sept. 197 8 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPR ÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3.3 Abteilung 3 
Organische Stoffe Papier, Druck, Verpackung 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. F cuerberg 

Sachbearbeiter : Dr. D. Hellhammer 

Anlage zum Zulassungssche in D/03 546/1G1 

Dir. u. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

Betreff: Baumu sterprüfungen von "Fibre-Trommelbauarten" für den See transport folgender feste r oder pastenförmiger organischer Peroxide 

Nr. Handelsname ehe rn. Beze ichnung Peroxid- U.N.-N r. IMDG-Code, a) Spezif. Gew. 
gehalt % Seite be i + 20 °C (g/ ml) 

Deu tsch 

1 - 5 und 20 wurden gestrichen 

ALPEROXC Dilauroylperoxid 98 % 2124 5313 0,91 

LUPERCO DEC Didecanoylperoxid 97 % 2120 5276 0,96 

LUPERCO 23 1-XL 1, 1-Di-(ter t.·buty lperoxy)-
3,3 ,5-trimethylcyclohexan 40 % 2147 5239 

LUPERCO 231-G 1 ,1-DHtert.-bu ty lperoxy)-
3,3,5-trimethylcyclohexan 40 % 2147 52 39 

10 LUPERCO 233-XL Äthyl-3,3-bis (tert. -butyl-
peroxy)-butyrat 40 % 2198 5333 

11 LUPERCO 233-G Äthyl-3 ,3-bis (tert.-butyl-
peroxy)-butyrat 40 % 2198 5333 

12 LUPERCO 101-XL 2,5-Dimethy t-2 ,5-di-( tert.-
butylperoxy)-hexan 45 % 2156 5294 

b) Schüttgew. 
(g/ 1 I) 

400 

370 

400 

825 

409 

572 

635 191 



192 

13 LUPERCO 130-XL 2,5-Dimethyl-2,5-d i-(tert.-
buty lperoxy)-hcxin-3 

14 LUPERCO 130-EVA-25 2,5-Dimethyl- 2,5-di-(tert. -
bu ty lperoxy)-hexin-3 

15 LUPERCO 50ü-R Dicumy lperoxid 

16 LUPERCO 500-T Dicumy lperoxid 

17 LUPERCO 540-XL Dicumylperoxid 

18 LUPERCO 54ü-G Dicumylperoxid 

19 LUPERCO 540-PE Dicumylperoxid 

21 LUPERCO 218 Distearylperoxyd icarbona t 

22 LUPERCO 214 Dimy ristyl-peroxydicarbonat 

I. Rechtsgrundlagen 

45 % 2159 5296 

25 % 2159 5296 

99 % 212 1 5284 

91 % 2121 5284 

40 % 2121 5284 

40 % 212 1 5284 

40 % 2121 5284 

70 % 2592 533 1 

techn . rein 2595 5330 

Bundesanstalt fiir Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHELN 
Nr. D/03 547/ 5H2 

1,001 bei 40 °C 

0,997 -1 009 bei 40 °C 

ftir die Verpackung eines gefäh rlichen Secfrach tgutes. 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung geflihrlicher Güter mit Secschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7.78 (BG BI. I, S. 101 7). 

540 

405 

512 

1.000 

300 

637 

410 

365 

404 

1.2 Ziffer 10 der Allge meinen Einle itung zur Anlage Ader Vero rdnung über die Beförderung ge fährli cher Güter mi t Seesch iffen (Gcfahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Polysackfabrik Walter Dürbeck GmbH & Co. 
6420 Lauterbach, Hess. 1 

3. Zu transportierende Stoffe 

Feste Reinigungsmitt cl, 
nach bestimmten, in der BAM 
hinterlegten Rezepturen 

4. Art der Verpackung 
Kunststoff-Fiachsack, 

Stoffblattseite 
de r Anlage A 

8152 

bestehend aus zwei ineinandergese tzten Po lyä thylen-Foliensäcken. 
Das maximale Nettogewicht des Füllgutes bet rägt 35 kg. 

S. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 

UN-Nr. 

1759 

5.1 Die zu verwendenden Ku nststoffsäcke müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
1. Nachtrag zum Bericht 87 045 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Mindcn (Westf.) vo m 7.3. 1978 

eine Bauar tprüfu ng nach den UN-Prüfcmpfehlungen " Transport of Dangeraus Goods" ( United Nations Publicat ion , Sales No. E.77 .VIII. I , New York , 19 77) bestanden habe n. 
5.2 Die nach d iesen Baumustern hergeste llten Kunststoffsäcke sind dauerhaft und gut lesbar folge ndermaßen zu kennzeichnen: 

G) 5H2/ D/ BAM/ Y/Dürbeck 547/. 
(Herstellungsmonat und -jahr) 

6. Zulass ung 
Die Bundesanstalt ftir Materialprüfung läßt widerruflich ftir d ie unter Ziffer 3 genann ten Stoffe die unter Ziffer 4 beschriebene Verpackungsart für die Seesch iffsbeförderung unter de r Voraussetzung 
zu, daß die Bed ingungen unter Ziffer 5 erftillt sind. 

7. Aufiagen 
Binnen vier Wochen nach Ausstell ung dieses Zulassungsscheines ist der Bundesa nstal t ftir Materialprüfung vom Antragste ller ein Verpackungsm uster zuzu stellen , das aus de r Gesam thei t der zu verwen
denden Verpackungen stammen muß. 

Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines is t den Befö rderu ngspapieren der jeweiligen Sendung beizuftigen. 

Abteilung 3 
Orga nische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellham mer 

1. Rechtsgrundlagen 

Ber lin 45 , den 26. Sept. 1978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 548/3 H I 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 

i.V. 
Dr. A. KaUmann 

für die Verpackung eines gefährlichen Seefrachtgutes 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7 .78 (BGBI. I, S. 101 7). 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Ein leitung zur Anlage Ader Verordnung über die Befö rder ung gefährlicher Güter mit Seesch iffen (Gefahrgut V See) . 

2. Antragsteller 
Dekalit Plas tik GmbH & Co. KG 
2093 Ashausen über Winsen/ Luhe 

3. Zu transportierende Stoffe 

Salpetersäure 53 %ig 
Wasserstoffperox id 35 %ig 

4. Art der Verpackung 

Stoffblattseite 
der Anlage A 

8187 
5150 

Freitragender Kunststoffbehälter aus Po lyäthy len, 
Nennvolumen 5 I. 

S. Anforderungen an die Verpackung, Kennzeichnung 

Un-N r. 

2031 
2014 

5.1 Die zu ve rwenden Kunststoffgefäße müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 
2. Nachtrag zum Bericht 89 649 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) vom 5.9 .1978 

eine Prüfung nach den ., Richtlinien für die Baumus terprüfung und Zulassung von freitragenden Kunststoffgefäßen zu r Beförderung gefährlicher Stoffe" des Bundesministers fti r Verkehr vom 
8.3.76 (Verkehrsblatt, Heft 6, S. 258-262 / 31.3.76) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Ku nststoffgefäße sind dauerhaft und gut lesbar fo lgendermaßen zu kennzeichnen: 
5.2.1 Das Gefäß: 

Name oder Kennze ichen des Herstellers 
Füllung mit Gefahrgu t nur gern . D/ BAM/89 649 
Fertigungsmonat und -jahr 
Gebrauchsdauer 

5.2.2 Die Verschlüsse: 

6. Zulassu ng 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
D/ BAM/ 11.02 (für Salpetersäure) 
D/ BAM/ 11.05 (ftir Wasserstoffperoxid) 

Die Bundesanstalt ftir Materialprüfung läßt widerruflich für die un ter Ziffer 3 genannten Stoffe die unter Ziffer 4 beschriebene Verpackungsart ftir die Seeschiffsbeförderu ng unter der Voraussetzung 
zu , daß die Bedingungen unter Ziffe r 5 erfti ll t sind. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zu lassungsscheines·ist der Bundesanstalt für Materialprüfung vom Antragsteller ein Verpackungsmuster zuzuste llen, das aus der Gesamtheit der zu ver
wendenden Verpackungen stammen muß. 



Hin weis 
Eine Kopie d ieses Zulassungsscheines ist den Befö rde rungspapieren der jeweiligen Sendung beizufLigen. 

Berlin 45, den 3. Okt. i 978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERiALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organ ische Stoffe 
i.V. 

Dir. u. Prof. 
Dr. Ge rhard Pastuska 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D /03 549/ i Gi 

Fachgruppe 3.3 
Papie r, Druck, Verpackung 
i.V. 

Dr . A. Kallmann 

für die Verpackung eines gefährlichen Seefrach tgutes 

I. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnu ng über die Beförderung gefährllcher G üter mit Seeschiffen (Ge fahrgut V See) vom 5. 7. 1978 (BGBI. I , S. 101 7). 
1.2 Ziffer I 0 de r Allge meinen Einleitung zur Anlage A der Ve rord nung über die Beförd erung gefähr licher Güter mit Seeschiffen (Ge fahrgu t V See). 

2. Antragsteller 
K. Kurz Hessenta l KG, Kari-Kurz·Straße, 0-7 170 Schwäbisch Hall-Hesscntal 

3. Zu transportierende Stoffe 

Organische Perox ide gemäß beigefügter Tabe lle 

4. Art der Verpackung 

Stoffbla ttse ite der Anlage A 

siehe beigefUgte Tabelle 

Fibe rtr o mmeln mi t einem eingesetzten Po lyäthylen-Foliensack . 
Das Nennvolumen be träg t 11 0 I, d as maxi male Ne tt ogewicht des Füllgu tes 50 kg. 

5. Anforde rung an die Verpackung, Kennzeichnung 

UN-Nr. 

5. 1 Die zu verwe ndenden F ibettro mme ln müssen in ihren Eigenschaften den Bau muste rn entsprechen, die gemäß Prüfungsze ugni s BAM / 3.3/3030 /78 der Bundesa nsta lt fü r Mate rial prüfung 
vo m 10 . 10. 1978 eine Bauartp rüfu ng nach de n UN- Prüfempfeh lungen " Transpo rt of Dangeraus Goods" (U nited Nat ions Pu b li cation, Sales No. E.77 .VIII . ! , New York, 1977) bestan den 
haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern he rges tellten Fibert rommeln sind dauerh aft un d gu t lesbar fo lgende rmaßen zu ke nnzeichnen : 

i G i /D/ BAM/X / .. .... .. ...... ... .. ...... ...... . 549/ 
(F irmenzeichen) (Herstellung;jah r) 

6. Zulassung 

Die Bundesanstalt fLi r Mater ialprüfu ng läß t widerruHich flir die un ter Ziffer 3 ge nan nten Stoffe die unter Ziffer 4 beschriebene Verpack ungsart fLir d ie Seeschiffsbeförderung un ter der Vo raus
se tzung zu , daß die Bedingungen un ter Ziffer 5 erflillt si nd . 

7 . Auflagen 

Binnen vier Wochen nach Ausstellu ng dieses Zulassungsscheines is t der Bundesa nsta lt für Materia lprüfung vo m Antrags teller ein Ve rpackun~muster zuz uste lle n , d as aus der Gesamtheit der zu 
verwendenden Ver packungen sta mme n muß . 

Hinweis 
E ine Kop ie dieses Zulassungsscheines is t d en Beförd eru ngs papieren d er jeweiligen Sendung beizufLige n. 

Sachbearbeiter: Dr. 0 . He llhammer 

Ab teilung 3 
Orga ni sche Stoffe 

Berli n 45 , d en 12. Oktober 1978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERiALPR ÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3.3 
Papier , Dru ck , Verpa ckung 

Ltd. Dir. u. Prof Dr. H. Feuerberg Dir. u. Prof Dr.-Ing. W. Franke 

Bau musterprüfungen von ,.Fibre-Trom melbauarten " für de n Seetranspor t folgender fester oder pastenförmiger organisch er Peroxide 

Nr. Handelsname 

Nr. 1 bis 5 gestrichen 

ALPEROX C 

LUPERCO DEC 

8 LUPERCO 231-XL 

9 LUPERCO 231-G 

10 LUPE R CO 233·X L 

11 LUPE R CO 233-G 

12 LUPERCO 101 ·XL 

13 LUPERCO 130-X L 

14 LUPER CO 130-EVA-25 

15 LUPERCO SOO·R 

16 LUPERCO 500·T 

17 LUPERCO 540-XL 

18 LUPER CO 540·G 

19 LUPERCO 540-PE 

Nr. 20 gestrichen 

21 LUPERCO 218 

22 LUPERCO 214 

ehern. Bezeichnung 

Dilaurolylperoxid 

Didecanoylperoxid 

1, 1-DHtert.-butylperoxy)-
3,3,5-trimethylcyclohexan 

1, 1-DHtert.-butylperoxy)-
3 ,3,5-tr i methy lcyclo hex an 

Ä thyl-3,3-bis( tert. ·bu tyl-
peroxy)-butyrat 

Äthyl-3,3-bis(tert.-butyl-
peroxy)-butyrat 

2, 5-D imeth yl-2 ,5-di-( tert .· 
butylperoxy)-hexan 

2 ,5-Dimet hyl-2,5-d i·( ter t.· 
butylperoxy)-hexin-3 

2 ,5-Dimethyl-2 ,5-di·( tert.-
butylperox y) -hexin-3 

Dicumylperoxid 

Dicumylperoxid 

Dicumylperoxid 

Dicumylperoxid 

Dicumylperoxid 

Dist earylperoxydicarbonat 

Dimyristyl-peroxydicarbonat 

Peroxid
gehalt % 

98 % 

97% 

40 % 

40 % 

40 % 

40 % 

45 % 

45 % 

25 % 

99 % 

91 % 

40 % 

40 % 

40% 

70 % 

techn. rein 

U.N.-Nr. IMDG-Code, 
Seite 
Deutsch 

2124 5313 

2120 5276 

2147 5239 

2147 5239 

2198 5333 

2198 5333 

2156 5294 

2159 5296 

2159 5296 

2121 5284 

2121 5284 

2121 5284 

2121 5284 

2121 5284 

2592 5331 

2595 5330 

a) Spez if. Gew. 
bei + 20°C (g / ml) 

0,91 

0,96 

1,001 bei 40°C 

0,997 bis 1009 
bei 40°C 

b) Schüttgew. 
(g/1 I) 

400 

370 

400 

825 

409 

572 

635 

540 

405 

512 

1.000 

300 

637 

410 

365 

404 

6. Februar i9 78 HK0/68 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund des § 9 Abs. I und Abs. 4 in Verbindung mit § 13 
Abs. I und Abs. 2 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz 
(3. WaffV) vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wird in der 
mit dem Zulassungsschein Nr. 9/76 /0 vom 7.4.1976 erteilten 
Zulassung der pyrotechnischen Munition 

Bezeichnung: Leucht-(Signal-)Stern, weiß, 15 mm 

Name (Firma) und Sitz 
des Zulassungsinhabers: Bohr- und Sprengunternehmen 

August Bräkling 
Brokweg 24 

3493 Nieheim 

das Zulassungszeichen wie folgt geändert: 
bishe riges Zulassungszeichen: Zulassungszeichen ab 1.2. 1977 : 

Berlin 45 , den 7.3.1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Mate rialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund des § 9 Abs. I und Abs. 4 in Verbindung mit § 13 
Abs. I und Abs. 2 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz 
(3. WaffV) vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wird in der 
mit dem Zulassungsschein Nr. 10/76/0 vom 8.4.1976 erteilten 
Zulassung der pyrotechnischen Munition 

Bezeichnung: Leucht-(Signal-)Stern, gelb, 15 mm 

Name (Firma) und Sitz 
des ZulassUngsinhabers: Bohr- und Sprengunternehmen 

August Bräkling 
Brokweg 24 

3493 Nieheim 

das Zulassungszeichen wie fo lgt geändert: 
bisheriges Zulassungszeichen: Zulassungszeichen ab 1. 2. 1977: 

BAM 

.G.l. 
.0026 .. 

Berlin 45 , den 7.3 .1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Material prüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

-------- - ---- -~ --------------------- - -- --- ------- -----

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
Geschosses mit pyrotechnischer Wirkung 

Auf Antrag der Firma Bohr- und Sprengunternehmen 
August Bräkling 
Brokweg 24 
3493 Nieheim 

wird bei dem mit dem Zulassungsschein Nr. 10/76/0 vom 8. 4. 1976 
zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassenen Geschoß mit pyro
technischer Wirkung 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Leucht-(Signal-)Stern , gelb , 15 mm 

ABN Pyrotechnik GmbH 
Brokweg 24 
3493 Nieheim 

BAM 

- GI-

0026 

der Name (Firma) und Sitz des Herstellers in 

geändert. 

Rohr- und Sprengunternehmen 
August Bräkling 
Brokweg 24 
3493 Nieheim 

Berlin 45, den 22 . 11.1976 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 

1 
I 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
Geschosses mit pyrotechnischer Wirkung 

Auf Antrag der Firma Bohr- und Sprengunternehmen 
August BräkJing 
Brokweg 24 
3493 Nieheim 

wird bei dem mit dem Zulassungsschein Nr. 9/7 6/0 vom 7. 4. 1976 
zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassenen Geschoß mit pyro
technischer Wirkung 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Leucht-(Signal-)Stern, weiß, 15 mm 

ABN Pyrotechnik GmbH 
Brokweg 24 
3493 Nieheim 

~ 
der Name (Firma) und Sitz des Herstellers in 

geändert. 

Bohr- und Sprengunternehmen 
August Bräkling 
Brokweg 24 
3493 Nieheim 

Berlin 45, den 22. II. 1976 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 



Rechtliche Grundlagen der Bundesanstalt für Materialprüfung ( BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) vom 1. September 1964 
(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 1 62 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Oie Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung der deutschen Wirtschaft för
dern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande Berlin 
nach § ?erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

(1) Oie Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie die chemische Si· 
cherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll auf 
der Erkenntni s aller von ihr gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat d ie Bundesanstalt 
zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im Ein
vernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden. • 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Grenzen ihrer 
Aufgaben entsprechen. 

§5 Aufträge 

Die Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtu ngen der 
Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzu ngen der §§ 2 und 
3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach ihrer Auffassung keine 
wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren Ergebnisse weder 
vol k swirtschaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung vo n Belang sind. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 

§ 6 Zusammenarbeit 

( 1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum Bundesminister 
für Wirtschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der Bundesministerien, dem 
Deutschen Normenausschuß (DNA), der Internationalen Normenorganisation (ISO) und 
anderen nationalen, internationalen oder supranati analen Stellen, die für die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung von Bedeutung sind. 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§ 7 Aufgaben im land Berlin 

Fi.i' das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materialprüfungsamtes. 

§8 Gebühren 

0 ie Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren nach einer Gebüh
renordnung , welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft bedarf . 

§ 12 I nkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft; gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20. August 19541Bundesanzeiger Nr. 165vom 28. August 1954, BWMBI1954S.367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesanzeiger 
Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWMBI1956S.114) urd vom6. November 1962(Bun
desanzeiger Nr. 220 vom 20 . November 1962, BWM BI 1962 S. 241) außer Kraft. 

Bonn, den 1. September 1964 
z 4 - 4402 19 -

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker 

über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 
(Auszug aus : Bundesgesetzblatt 1969, Teil II, S. 1489) 

Artikel 1 

Dem in Genf am 13. DezP.mber 1957 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichne· 
ten Europäischen Übereinkommen vom 30 . September 1957 Wer die internationale Be
förderung gefährli cher Güter auf der Straße (AOR ) einschließlich der Anlagen in ihrer am 
29. Juli 1968 geänderten Fassung wird zugestimmt. Das Übereinkommen w ird nachste· 
hend,die Anlagen A und 8 werden in einem Anlagenband veröffentlicht. 

Artikel 4 

(1) Zuständig f ür die Ausführung des Übereinkommens sind 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für d ie Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehäher; 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 
lAuszug aus: Bundesgesetzblatt 1976, Teil I, S. 2737) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

( 1) Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist eine bundesunmittelbare, ni cht rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft; 
sie ist eine Bundesoberbehörde . 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist zuständig für die Durchführung und Auswer
tung physikalische r und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen sowie für 
die ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

§53 lokrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1 Juli 1977 in Kraft . Die Vorschriften, die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften ermächtigen, treten am 
Tage nach der Verkündung in Kraft . 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 
Der Bundesminister für das Post· und Fernmeldewesen Dollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

( 2) Mit dem ln krafttreten dieses Gesetzes tritt das Sprengstoffgesetz vom 25 . August 1969 
außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Sonn, den 13. September 1976 

Der Bundespräsident Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

Waffengesetz vom 19. September 1972 in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1976, Teil I, S. 432) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

( 1) Pyr otechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen Antriebsvorrich· 
tung darf nur eingeführt , sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder ge· 
werbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Be· 
zeichnungnach von der Bundesanstalt für Materialprüfung zugelassen ist. 

( 2) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. Soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder Dritter 

bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, 

Maße, den höchstzulässigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und die 
Bezeichnung ( § 26 Abs. 1) nicht entspricht, 

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem je-
weiligen Stand der Technik nicht entspricht. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf pyrotechnische Munition, die für die Bundeswehr, 
den Bundesgrenzschutz , die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien der Länder herge
stellt und ihnen überlassen wird. 

(4) Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Erfor· 
dernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, vo.enn öffentliche Interessen nicht entge· 
genstehen, insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr 
oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes bestimmt sind. 

(5) § 21 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 

Sonn , den 8. März 1976 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

III 



BAM 

Niobnitrid in Stahl 

IV 

Bundesanstalt 
für Materialprüfung 
Berlin 
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